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mit den amtlichen Bekanntmachungen der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm
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St. Martins - Umzüge
in der VG Arzfeld

Dackscheid, 16.11.2024
18:15 Uhr Kapelle

Lambertsberg, 09.11.2024
17:30 Uhr Kirche

Eschfeld, 08.11.2024
18:30 Uhr Kirche

Eilscheid, 11.11.2024
19:00 Uhr Bushaltestelle

Arzfeld, 15.11.2024
18:00 Uhr Schulhof oder Kirche

Dahnen, 15.11.2024
18:00 Uhr Kirche

Daleiden, 09.11.2024
17:30 Uhr Kirche

Irrhausen, 09.11.2024
 17:30 Uhr Kirche

Großkampenberg, 08.11.2024
18:00 Uhr Kirche

Jucken, Olmscheid & Kickeshausen,
16.11.2024, 17:30 Uhr Kapelle Jucken

Dasburg, 16.11.2024
18:00 Uhr Auf dem Gründel (Am Friedhof)

Lauperath, 16.11.2024
19:30 Uhr Gehöft Gartenstr. 15

Lünebach, 09.11.2024
18:00 Uhr Kirche

Krautscheid, 08.11.2024
18:00 Uhr Kirche Ringhuscheid

Lützkampen, 09.11.2024 
18:00 Uhr Kirche

Oberpierscheid, 15.11.2024
18:00 Uhr DGH Philippsweiler

Preischeid, 16.11.2024
18:00 Uhr DGH

Üttfeld, 09.11.2024
18:00 Uhr Kirche Binscheid

Waxweiler, 10.11.2024
18:00 Uhr Kirche

Plütscheid, 08.11.2024
18:00 Uhr Gasthaus Geimer

Jahrgang 52 • Samstag, den 9. November 2024
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Informationen zu Veröffentlichungen und Gratulationen 
von Ehe- und Altersjubiläen 

 
Altersjubiläen im Sinne des Bundesmeldegesetzes (BMG) sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind der 
50., 60. und 65. Hochzeitstag.  
 
Nach den gültigen Datenschutzbestimmungen ist die Veröffentlichung eines Jubiläums im 
Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Arzfeld, welches ebenfalls im Internet zu lesen ist, sowie 
die Weiterleitung an Mandatsträger (Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Abgeordnete) von Ihrer 
Zustimmung abhängig.  
 
Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Arzfeld:  
80./85./90. und jeder weitere Geburtstag sowie Ehejubiläen (50./60./65.)  
 
Persönliche Gratulationen:  
- 80. Geburtstag nur durch Vertreter der Ortsgemeinde  
- 90./100. und jeder weitere Geburtstag durch Vertreter der Orts- und Verbandsgemeinde  
- Ehejubiläen (50./60./65.) durch Vertreter der Ortsgemeinde und Verbandsgemeinde  
 
Wenn auch Sie in nächster Zeit ein Jubiläum begehen und eine Veröffentlichung und Gratulation 
gewünscht ist, ist Ihre schriftliche Zustimmung zwingend erforderlich. Bitte senden Sie uns in 
diesem Fall den unteren Abschnitt unterschrieben zurück an  
 

Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld, Vorzimmer, Luxemburger Str. 6, 54687 Arzfeld 
oder per E-Mail an vorzimmer@vg-arzfeld.de 

 
Liegt uns Ihre schriftliche Zustimmung nicht vor, werden sowohl Alters- als auch gegebenenfalls 
Ehejubiläen nicht an Dritte übermittelt. Es erfolgt dann auch keine Veröffentlichung und 
persönliche Gratulation durch Mandatsträger.  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer 06550/974-140 zur Verfügung. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Name, Vorname  _________________________  
 
Straße    _________________________  
 
PLZ, Ort   _________________________  

 
 
Geburtsdatum/Ehejubiläum  
 
_______________________  

 
Ich stimme sowohl der Veröffentlichung meines Alters-/unseres Ehejubiläums im 
Mitteilungsblatt als auch der Gratulation durch Mandatsträger zu.  
 
 
 
 
___________________________     ______________________  
Ort, Datum        Unterschrift  
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Für unsere Kindertagesstätte „St. Gertrud“ 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
für den U3 Bereich.

Die Kindertagesstätte Lünebach verfügt zurzeit über 55 Plätze, davon sind 30 Plätze auf eine 9-stündige Betreuung
ausgelegt. Das Beschäftigungsverhältnis ist zunächst zeitlich befristet. Gesucht wird eine aufgeschlossene und
teamfähige Person mit fachlicher Kompetenz, Offenheit für gruppenübergreifende Arbeit.

Die Vergütung erfolgt nach dem TVÖD.  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Abschluss- und Arbeitszeugnissen, die Sie
bitte bis spätestens zum 15.11.2024 richten an: 
Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld, Luxemburger Str. 6, 54687 Arzfeld 
oder per E-Mail an: bewerbung@vg-arzfeld.de

Ortsgemeinde Lünebach
Albert Tautges Ortsbürgermeister 

Stellenausschreibung Kita Lünebach
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SENIORENINFORMATION

Die meisten pflegebedürftigen oder an Demenz erkrankten
Menschen leben in privaten Haushalten und werden von ihren

Angehörigen gepflegt. 
Natürlich wird es nirgendwo so schön sein, wie zu Hause.

Doch manchmal führen besondere Umstände oder das Alter
dazu, die gewohnte Umgebung stundenweise zu verlassen.
In diesem Fall ist es wichtig, dass man sich darauf verlassen

kann, in den richtigen Händen zu sein.
In der gemütlichen Atmosphäre der DRK-Tagespflege „Sching

Zeijt“, der Name ist Programm, verbringen die Tagesgäste
einfach einen schönen Tag. Durch eine individuelle Betreuung,

ein heimisches Ambiente und geschultes Personal ist eine
Auszeit in der DRK-Tagespflege einfach schön.

„Gönnen Sie sich daher einfach eine Auszeit“ und rufen Sie die
Ansprechpartner in der Tagespflege an:

Telefon 06564-960 65 98 oder tpeneuerburg@drk-bitburg.de

...stellt vor

Die DRK-Tagespflege „Sching Zeijt“ ist seit
November 2019 im Gesundheitszentrum dabei!

BEREITSCHAFTSDIENSTE

Bereitschaftsdienst Abwasserwerk
Verbandsgemeindewerk Arzfeld für Abwasseranlagen
• während der Dienstzeiten ����������������������������������  Tel. 06550 9740
• außerhalb der Dienstzeiten �������������������������� Tel. 0170 5635238

Wasserversorgung 
 Eifelkreis Bitburg-Prüm

KNE-Kommunale Netze Eifel AöR als Betriebsführer für die Wasser-
versorgung des Eifelkreises Bitburg-Prüm
�������������������������������������������������������������������������������������������������Tel. 06551 95120

Ärztlicher und Augenärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Dienst
Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer für den Eifelkreis Bitburg-
Prüm:

01805 065100 (12 ct/min. aus dem deutschen Festnetz)
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst können 
Sie unter www.bzk-trier.de nachlesen. Eine Inanspruchnahme des 
zahnärztlichen Notdienstes ist nur nach telefonischer Vereinba-
rung möglich.

Apothekenbereitschaftsdienst
Die dienstbereiten Apotheken erfragen Sie unter folgenden 
Nummern:

deutsches Festnetz: 0180 5 258825-PLZ (0,14 €/Min.)
Mobilfunknetz: 0180 5 258825-PLZ (max. 0,42 €/Min.)

Unter PLZ bitte die Postleitzahl ihres Wohnortes wählen.
Ebenfalls ist der Apothekenbereitschaftsdienst auf der Internet-
seite der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz unter 
www.lak-rlp.de abrufbar.

Kranken- und Rettungswagen
Der Kranken- und Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes 
(Rettungswache Arzfeld) ist unter der Rufnummer 112 (vorwahlfrei) 
zu erreichen.

Notruf/Feuerwehr
Feuerwehr����������������������������������������������������������������������������������������������� Tel. 112
Polizei�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tel. 110

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere im Kreis Bitburg an 
Wochenenden (freitags ab 19:00 Uhr) und Feiertagen erreichen Sie 
unter 0171 8334512 (www.tierarzt-notdienst-kreis-bitburg.de)

Wochenenddienst der Tierärzte
Samstag/Sonntag, 09./10. November 2024
Tierärztin Amelie Hansen, Oberweiler Tel. 06569 9621818
Tierarzt Marek Przontka, Waxweiler Tel. 06554 1585
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09:00 Uhr Frühstück und Austausch untereinander
Anmeldung
Bis Montag, den 18.11.2024 unter: wirtschaftsfoerderung@bitburg-pruem.de
Teilnahme
Die Teilnahme ist kostenlos.
Örtlichkeit
Raiffeisenbank Westeifel e.G
Raiffeisenstraße 1, 54687 Arzfeld

Wehrführerbesprechung
Am Mittwoch, 27. November 2024, 19:00 Uhr, findet im Sitzungs-
saal der Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld, eine Wehrführer-
besprechung statt.
TAGESORDNUNG:
1.	 Begrüßung
2.	 Bildung eines Wahlvorstandes
3.	 Wahl eines Wehrleiters
4.	 Wahl eines stellvertretenden Wehrleiters
5.	 Verschiedenes

Arzfeld, 04.11.2024
gez. Johannes Kuhl, Bürgermeister

Anmeldung von Wildschäden 
 bei der Verbandsgemeinde Arzfeld

Wildschäden im land- und forstwirtschaftlichen Bereich bitte
- per Email an kai.reuter@vg-arzfeld.de,
- per Fax an 06550 974-163 oder
- per Post an Luxemburger Str. 6, 54687 Arzfeld
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld anmelden.

Schiedsamtsbezirk Arzfeld
Schiedsmann:
Alfred Pick
Im Oberdorf 26, 54597 Lierfeld���������������������������������������Tel. 06556/7579

Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir möchten Sie freundlichst bitten, unser Redaktionssystem (Con-
tentManagementSystem/CMS) zur Zusendung Ihrer Berichte und 
ggf. Fotos zu nutzen. Die Nutzung ist für Sie kostenlos. Bitte melden 
Sie sich hierzu auf www.cms.wittich.de an. 
Dort erhalten Sie weitere Informationen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

VERBANDSGEMEINDE

Amtliche www.vg-arzfeld.de

BEKANNTMACHUNGEN 
UND MITTEILUNGEN DER

Unternehmerfrühstück am 20.11.2024 
 im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Wirtschaftsförderung des Eifelkreises Bitburg-Prüm bietet mit der Ver-
anstaltungsreihe Unternehmerfrühstück für die Unternehmerinnen und 
Unternehmer im Eifelkreis eine regelmäßige Austauschmöglichkeit an. 
Das Unternehmerfrühstück behandelt kurz und prägnant aktuelle Themen 
und bietet ausreichend Zeit zum Austausch und zur Diskussion. Dabei 
rotiert der Veranstaltungsort des Unternehmerfrühstücks in den kreisan-
gehörigen Kommunen um die Fläche des Eifelkreises widerzuspiegeln.
Das nächste Unternehmerfrühstück findet am Mittwoch, den 20.11.2024 
bei der Raiffeisenbank Westeifel e.G in Arzfeld statt. Dirk Kleis wird über 
das Azubi-Austauschprojekt der Elektroinnung Westeifel berichten. Im 
September 2024 konnten Auszubildende aus vier Betrieben der Elek-
troinnung Westeifel für zwei Wochen in Partnerbetrieben in Frankfurt 
arbeiten und Erfahrungshorizont ausbauen. Herr Kleis wird den Pro-
jektablauf vorstellen und dabei auch auf die Voraussetzungen sowie 
Bedingungen für die Betriebe und die Auszubildenden eingehen.
Agenda
Bis 08:30 Uhr Ankommen und Anmeldung
08:30 Uhr Begrüßung
08:40 Uhr Azubi-Austausch der Elektroinnung Westeifel – Dirk Kleis, 
Kreishandwerkerschaft MEHR
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Veranstaltungen vom 08.11. bis 23.11.2024

Schatten – Licht – Dunkelheit – Rätsel Fotoausstellung Iris Hilgers
Täglich bis März 2025 I Museum in der Wartehalle Welchenhausen
Iris Hilgers ist ein sehr naturverbundener Mensch. In ihrer offenen und besonnenen Art sieht sie in unbekannten 
Dingen eine Herausforderung, der sie sich gerne stellt. 2009 entdeckte sie die Fotografie für sich, die fortan zu ihrer 
größten Leidenschaft wurde. Schon bald standen „Lost-Places“ für sie im Vordergrund, die Geschichte der einzelnen 
Orte zu entdecken und mit der Kamera den morbiden Verfall festzuhalten.
Seit ein paar Jahren widmet sich Iris Hilgers überwiegend der People-Fotografie und kombiniert dies mit unge-
wöhnlichen Lichtstimmungen. Jede Fotografie erzählt eine Geschichte. Wenn die Lichtverhältnisse es zulassen, 
arbeitet sie mit natürlichem Licht.Vom 28.September 2024 bis März 2025 präsentiert Iris Hilgers einen Querschnitt 
Ihres Schaffens im Museum in der wArtehalle in Welchenhausen; diese Ausstellung veranstaltet der Museumsverein 
wArtehalle Welchenhausen in Zusammenarbeit mit „Eifelgefühl“.
Die wArtehalle ist rund um die Uhr geöffnet

Kunstausstellung „Farbformationen“ von Anni Jutz
29.09. – 10.11.2024 | DEVONIUM Waxweiler
Anni Jutz ist eine Künstlerin aus Bitburg, die 2005 zur Malerei gefunden hat. Nach Seminaren an der Europäischen-
Kunstakademie in Trier hat sie seit 2009 zunächst an verschiedenen Gruppenausstellungen teilgenommen. Mehrere 
Einzelausstellungen in Trier, Luxemburg, Biersdorf und Neuerburg folgten. Eine eigene Galerie in Neuerburg und 
danach in Bitburg verschafften ihr eine künstlerische Präsenz in der Südeifel.
Die Künstlerin lässt ihre Werke mit Begeisterung und Experimentierfreude durch eine Kombination verschiedenster 
Techniken und Materialien entstehen.
Ihre Bilder lassen zuweilen Gegenstände und Landschaften erkennen. Andere hingegen geben dem Betrachter viel 
Spielraum für die eigene Interpretation.
Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten im Geomuseum Devonium in Waxweiler besucht werden.

TOURIST-INFORMATION

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr

Luxemburger Str. 4  •  54687 Arzfeld  •  Tel. +49 6550 974 190
E-Mail: ti@islek.info  •  Internet: www.islek.info

 
Luxemburger Str. 4  54687 Arzfeld       
Tel. +49 6550 974 190 
E-Mail: ti@islek.info  Internet: www.islek.info 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 09.00 - 17.00 Uhr 
 

ein Auszug aus dem Veranstaltungskalender  „ A K T I V  2 0 2 4 “
VERANSTALTUNGEN im 



Arzfeld	 - 8 -	 Ausgabe 45/2024

Theater in Dahnen
Freitag, 08.11.2024, 19:00 Uhr | Samstag, 09.11.2024, 
19:00 Uhr | Sonntag, 10.11.2024, 13:30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus I Dahnen
Der Vereinsring Dahnen führt im Dorfgemeinschafshaus das Theaterstück „Kaviar trifft Currywurst“ an drei Terminen 
auf.
Vorverkauf: Kinder: 8,00 €, Erwachsene 10,00 € Abendkasse: Kinder: 10,00 €, Erwachsene 12,00 €
Ticketvorverkauf:
Küchentrend Juchmes, Daleiden und Haarkultur Tanja Reuland, Dahnen oder Tel. +49 (0)176 22626430

Wanderung bei Philippsweiler
Samstag, 09.11.2024, 13:00 Uhr | Treffpunkt: Philippsweiler, Sportplatz
Der Eifelverein, OG Daleiden - Dasburg bietet am Samstag, den 09.11.2024, eine Rundwanderung bei Philippsweiler 
an. Von hier führt die leichte 9 km und 200 Höhenmeter Rundwanderung, mit mäßiger Steigung an die Prüm und mit 
Zwischenstopp an der Napoleonseiche zurück nach Phillipsweiler. Eine Einkehr ist im Krautscheider Hof vorgesehen.
Gäste aus Nah und Fern sind wie immer herzlich willkommen. Wanderführer: Achim Eckertz, Tel.: 00352 691 100 290
Weitere Informationen: www.eifelverein-daleiden-dasburg.de

Martinswanderung für Familien in Arzfeld
Sonntag,10.11.2024, 14:00 Uhr, Treffpunkt: Dorfplatz in Arzfeld
Der Eifelverein Arzfeld bietet eine Martinswanderung für Familien auf dem Radweg Arzfeld - Üttfeld an. Treffpunkt 
ist der Wanderparkplatz hinter dem Ausstellungsgelände. Von dort geht es auf dem Radweg Richtung Üttfeld. Das 
Angebot richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern. Alle übrigen Wanderfreunde sind ebenfalls herzlich 
eingeladen. Im Anschluss an die Wanderung erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Martinsfeuer mit 
Verteilung der Martinswecken an die Kinder. Auch für die Erwachsenem steht eine Stärkung bereit. 
Der Eifelverein Arzfeld freut sich auf eine rege Beteiligung.

Kunst im Dorf 2024/25 - Irrhausen
Sonntag, 10.11.2024, 14:00 Uhr I DGH Irrhausen
Der Förderverein Irsental, Irrhausen, lädt an sechs Wochenenden zur Ausstellung „Kunst im Dorf 2024/25“ im DGH 
in Irrhausen ein. Gezeigt werden Gemälde und Fotografien folgender Künstler:Meriem Absalon, Dirk Fröchling, Iris 
Kaivers, Timo Tautges, Axel Weiß und Georg Worecki
Die Ausstellung ist an folgenden Terminen geöffnet:
Sonntag, 10.11.2024, 14.00 - 17.00 Uhr
Sonntag, 24.11.2024, 14.00 - 17.00 Uhr
Samstag, 30.11.2024, ab 16.00 Uhr
Sonntag, 19.01.2025, 14.00 - 17.00 Uhr
Sonntag, 02.02.2025, 14.00 - 17.00 Uhr
Schirmherrschaft: Johannes Kuhl, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld. Der Eintritt ist frei - Der Förderver-
ein Irsental Irrhausen freut sich über Spenden.Kontakt bei Fragen und Anregungen: Axel Weiß, Tel. +49 171 7707539

Tanzen, Singen und feine Speisen
Sonntag, 10.11.2024, 17:00 Uhr | Gasthaus Kaut, Leidenborn
Am Sonntag, den 10.11.2024 ab 17.00 Uhr, lädt der Eifelverein OG Daleiden-Dasburg zu diesem 2. Event frühzei-
tig ein, da es nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen gibt. Unser Koch „Johannes Weber mit Team“ Inhaber vom 
Gasthaus „Kaut“ wird uns kulinarisch verwöhnen. Der Eintritt ist frei, nur gute Laune zählt. Über eine kleine Spende 
würde sich der Eifelverein freuen. Anmeldeschluss ist am Freitag, den 08.11.2024. Anmeldung bitte bei Hans Dim-
mer, WhatsApp 0160 969 645 78 oder per Mail an: info@eifelverein-daleiden-dasburg.de
Gäste aus nah und fern sind wie immer herzlich willkommen.

MozartWochen Eifel 2024 - Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim
Sonntag, 17.11.2024, 16:00 Uhr | Pfarrkirche Waxweiler
Am Sonntag, den 17. November 2024 gastiert in der Kirche Johannes der Täufer in Waxweiler das Südwestdeutsche 
Kammerorchester Pforzheim unter Leitung seines ersten Gastdirigenten Georg Mais zusammen mit dem Solisten 
Wen Sinn Yang, Violoncello. Auf dem Programm des Konzerts mit einem der besten deutschen Kammerorchester 
stehen Meisterwerke von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Peter Tschaikowsky. Die Zuhörer dürfen 
sich auf eine herausragende Konzertveranstaltung im Rahmen der Mozart Wochen Eifel 2024 freuen. Online-Ticket-
verkauf über www.ticket-regional.deoder vor Ort bei den Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (auch Tourist-Information 
Arzfeld) Ticket-Hotline 0651-9790777www.mozartwochen-eifel.de

17. Islek Vorglühen
Freitag, 22.11.2024 bis Samstag, 23.11.2024 I Daleiden
Besuchen Sie das vorweihnachtliche ‚Islek Vorglühen‘ mit verschiedenen Anbietern und musikalischer Unterhaltung.
Freitag 22.11.2024 
16.00 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit vielen Ausstellern aus der Region 
18.30 Uhr Theater „Oh du wunderschöne Weihnachtszeit“ im DGH 
20.00 Uhr Musikverein Ringhuscheid
Samstag 23.11.2024 
ab 12.00 Uhr Mittagstisch 
13.00 Uhr Wanderung des Eifelvereins rund um Daleiden, Treffpunkt: auf dem Marktplatz mit anschl. Einkehr beim 
Islek Vorglühen 
15.00 Uhr Theater „Oh du wunderschöne Weihnachtszeit“ im DGH 
16.00 Uhr „Sing- und Tanzspaß mit Elfe Yvi und den Kitastars“ 
17.00 Uhr Theater „Oh du wunderschöne Weihnachtszeit“ im DGH 
18.30 Uhr Große Weihnachtstombola 
19.30 Uhr Musikverein Daleiden 
21.00 Uhr Musikverein Eschfeld
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Amtliche Bekanntmachungen der

ORTSGEMEINDEN
Arzfeld

Ortsbürgermeister:
Thomas Klar, Tel. 0151 67853291
www.arzfeld.de

Bürgersprechstunde im Gemeindebüro
Liebe Arzfelderinnen und Arzfelder,
die Bürgersprechstunde mit Ortsbürgermeister Thomas Klar findet 
donnerstags von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Gemeindebüro statt.
Zu anderen Zeiten ist Thomas Klar unter der Rufnummer 0151/67853291 
oder per E-Mail an ortsbuergermeister@arzfeld.de zu erreichen.

Neuer Standort für Biotonnen
Für die Biomüll-Container, die vorübergehend am Sportplatzge-
lände aufgestellt waren, wurde ein endgültiger Standort gefunden.
Sie finden die Biomüll-Container zukünftig in der Straße „Zum 
Bahnhof“ über die Zufahrt Bahnhofstraße.
Die Bevölkerung wird um Beachtung gebeten.

gez. Thomas Klar, Ortsbürgermeister

Großer Martinsumzug  
der Schulgemeinschaft St. Christophorus 

 in Arzfeld
Wann: 15.11.2024
Beginn: 18:00 Uhr Schulhof Arzfeld oder Pfarr-
kirche in Arzfeld
Je nach Witterung!
Wir beginnen mit einer kleinen Andacht und 

gehen anschließend mit der Schulgemeinschaft und den bunten 
Laternen der Kinder in einem Umzug zum Ausstellungsplatz.
Herzlich eingeladen sind natürlich alle Kinder der Kindertages-
stätte, am Umzug teilzunehmen. Für die Kinder der Grundschule ist 
die Teilnahme verpflichtend, da es sich um eine Schulveranstaltung 
handelt.
Am Martinsfeuer werden miteinander Martinslieder gesungen und 
im Anschluss daran findet die große Verlosung in der Turnhalle 
oder je nach Wetterlage auf dem Schulhof der Grundschule statt.
Wir freuen uns auf rege Beteiligung aus der Bevölkerung und einen 
schönen Umzug.
Für Speis und Trank ist gesorgt.

Die Grundschule zieht gemeinsam im Klassenver-
bund zum Martinsfeuer. Wir müssen auch darauf 
hinweisen, dass bei dem Umzug und auf dem 
Martinsplatz keine Hunde mitgeführt werden, 
dies dient vor allem der Sicherheit und wir bitten 

um Ihr Verständnis.

Dackscheid
Ortsbürgermeister:
Michael Rabsahl, Tel. 0151 40704347
www.dackscheid.eu

Seniorennachmittag
Der Seniorennachmittag der Ortsgemeinden Dack-
scheid und Eilscheid findet statt am Sonntag, 17. 
November 2024.
Eingeladen sind alle Senioren ab 65 Jahren mit Partner, 
diese dürfen auch jünger sein.
Treffpunkt ist um 15 Uhr im Mehrzweckgebäude in Dackscheid.
Wegen der besseren Planung ist eine Anmeldung bis zum 
10. November 2024 bei Maria Reiffers (Tel. 06554/1027 
oder 0175/7532589) erforderlich.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und einen unterhaltsa-
men Nachmittag.

Satzung der Ortsgemeinde Dackscheid
über die Festsetzung (bisher geltenden)  

der Hebesätze für die Realsteuern ab dem Jahr 2025  
gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG  

(Hebesatzsatzung)
Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBI.S.153) i.V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in den jeweils geltenden 
Fassungen, hat der Ortsgemeinderat Dackscheid in seiner Sitzung am 
21.10.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Dackscheid erhebt von dem in ihrem Gebiet liegen-
den Grundbesitz eine Grundsteuernach den Vorschriften des Grund-
steuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes.

§ 2
Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Dackscheid setzt die folgenden Hebesätze für das 
Jahr 2025 fest:
1.	 für die Grundsteuer
	 a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
	     (Grundsteuer A) auf 	 500 v.H.
	 b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	  500 v.H.
2.	 für die Gewerbesteuer auf 	 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Kalender-
jahr 2025 bzw. der Haushaltssatzung für die Kalenderjahre 2025/2026.

Dackscheid, 09.11.2024
Michael Rabsahl, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, die die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestal-
tete Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Doku-
ment zusenden. Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht 
werden mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel  
(bei einer Bildbreite von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien oder 
Word-Dokumenten eingebunden sind.

Bitte reichen Sie keine PowerPoint -
sowie Excel-Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Hinweis:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

	 oder
2. 	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, die die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Daleiden
Ortsbürgermeister:
Herbert Maus, Tel. 0151 17331924
www.daleiden.de

Postagentur und Tourist-Info Daleiden
Die Tourist-Info in der Postagentur Daleiden ist während der Öffnungs-
zeiten der Postagentur zu erreichen und geöffnet.
Hier können Sie die neuesten Prospekte, Touristinformationen und 
auch Bücher heimischer Autoren sowie die neuesten Wanderkarten 
erwerben.
Telefon-Nr.: 0152-24598300
Öffnungszeiten der Postagentur und Tourist-Info
Montag bis Samstag: von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr
Donnerstag: von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

St. Martin in Daleiden
In diesem Jahr findet der St. Martinszug am Samstag, 09. 
November 2024, statt. Wir beginnen um 17:30 Uhr mit 
einem Gottesdienst in der Kirche, anschließend ist Later-
nenumzug. Den Abschluss machen wir mit einer Martins-
Verlosung im Dorfgemeinschaftshaus.

Dasburg
Ortsbürgermeisterin:
Silke Nelles, Tel. 06550/929548 
www.dasburg.de

Sitzung des Ortsgemeinderates Dasburg
Am Montag, 11.11.2024, 19:00 Uhr, findet eine Sitzung des Ortsge-
meinderates Dasburg statt.
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Dasburg
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Mitteilungen
2. Aufstellung einer Ergänzungssatzung für den Bereich „Unterm 

Berg“ gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB
2.1 Beratung und Beschlussfassung über einen Entwurf
2.2 Beratung und Beschlussfassung über die Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 34 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. 
m. § 3 Abs. 2 BauGB

2.3 Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung der berühr-
ten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
34 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 
BauGB

Dahnen
Ortsbürgermeister:
Axel Jakoby, Tel. 06550/9294955
www.dahnen.de

Nachruf
Die Ortsgemeinde Dahnen trauert um

Herrn Josef Gilz,
der im Alter von 84 Jahren verstorben ist.

Josef Gilz war vom 01.11.1979 bis zum Eintritt in den Ruhestand 
am 30.04.2005 Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Dahnen.

Darüber hinaus war er von 1970 bis 2000 Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr Dahnen. Das Silberne Feuerwehrehrenzeichen wurde 
ihm im Jahre 1995 verliehen. Josef Gilz war von 1991 bis 1998 
stellvertretender Wehrführer und von 1998 bis 2000 Wehrführer 
der Freiwilligen Feuerwehr Dahnen.

Er hat seine Aufgaben mit viel Engagement, handwerklichem 
Können und großem Pflichtbewusstsein wahrgenommen.

Durch seine stets freundliche und umsichtige Art war er im Dorf 
sehr beliebt.

Mit Josef Gilz verlieren wir einen zuverlässigen Freund und Mit-
bürger, den wir in guter Erinnerung behalten werden.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Mit einem stillen Gruß

Für die Ortsgemeinde Dahnen Für die Verbandsgemeinde Arzfeld
Axel Jakoby Johannes Kuhl
Ortsbürgermeister Bürgermeister

Für die Freiwillige Feuerwehr Dahnen
Florian Mautsch
Wehrführer

Satzung der Ortsgemeinde Dahnen
über die Festsetzung (bisher geltenden) der Hebesätze  

für die Realsteuern ab dem Jahr 2025
gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG  

(Hebesatzsatzung)
Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBI.S.153) i.V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in den jeweils geltenden 
Fassungen, hat der Ortsgemeinderat Dahnen in seiner Sitzung am 
30.10.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Dahnen erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden 
Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuer-
gesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.

§ 2
Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Dahnen setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 
2025 fest:
1. für die Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 
auf 530 v.H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 530 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H. der Steuermessbeträge.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Kalender-
jahr 2025 bzw. der Haushaltssatzung für die Kalenderjahre 2025/2026.

Dahnen, 16.11.2024
Axel Jakoby

Ortsbürgermeister
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St. Martin in Eilscheid
Der diesjährige St. Martinszug findet in Eilscheid am 
Montag, 11.11.2024, um 19:00 Uhr, statt. Treffpunkt ist 
an der Bushaltestelle.
Nach dem Umzug werden die Weckmänner verteilt.

Satzung der Ortsgemeinde Eilscheid
über die Festsetzung (bisher geltenden) der Hebesätze 

für die Realsteuern ab dem Jahr 2025 gemäß § 24 GemO 
i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG (Hebesatzsatzung)

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBI.S.153) i.V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in den jeweils geltenden 
Fassungen, hat der Ortsgemeinderat Eilscheid in seiner Sitzung am 
28.10.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Eilscheid erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden 
Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuer-
gesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.

§ 2
Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Eilscheid setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 
2025 fest:
1.	 für die Grundsteuer
	 a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
	     (Grundsteuer A) auf �  300 v.H.
	 b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf �  300 v.H.
2. 	 für die Gewerbesteuer auf �  380 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Kalender-
jahr 2025 bzw. der Haushaltssatzung für die Kalenderjahre 2025/2026.

Eilscheid, 16.11.2024
Lothar Pütz

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, die die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

3. Vergabe Hochwasserschäden
4. 26. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsge-

meinde Arzfeld
- Teilbereich „Windkraft Geweberwald“, Ortsgemeinde Plütscheid -
Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO

5. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED - Technik
6. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
7. Verschiedenes
B. Nicht öffentliche Sitzung
8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
9. Genehmigung von Sitzungsniederschriften
10. Verschiedenes
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Dasburg, 25.10.2024
gez. Silke Nelles, Ortsbürgermeisterin

Sitzung des Ortsgemeinderates Dasburg
Am Donnerstag, 28.11.2024, 18:00 Uhr, findet eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Dasburg statt.
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Dasburg
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Mitteilungen
2. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastungserteilung 

gemäß § 114 Absatz 1 GemO für das Haushaltsjahr 2023
3. Baulicher Zustand der „Bergstraße“

-Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise
4. Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Satzung über die 

Festsetzung der (bisher geltenden) Hebesätze für die Realsteuern 
ab dem Jahr 2025 gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 
GewStG (Hebesatzsatzung)

5. Beschlussfassung über die Annahme von Zuwendungen an die 
Ortsgemeinde gemäß § 94 Absatz 3 GemO

6. Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für die 
Haushaltsjahre 2025/2026 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO

6.1 Beratung und Beschlussfassung über die eventuellen Eingaben 
der Einwohnerschaft nach Einsichtnahme des Entwurfs

6.2 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes

7. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
8. Verschiedenes
B. Nicht öffentliche Sitzung
9. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
10. Verschiedenes
Gemäß § 97 Absatz 1 Satz 1 GemO liegt der Entwurf der Haushaltssat-
zung und des Haushaltsplanes ab dem Zeitpunkt dieser öffentlichen 
Bekanntmachung 14 Tage während der üblichen Dienstzeiten bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld zur Einsichtnahme durch die 
Einwohnerschaft aus.
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Dasburg, 31.10.2024
gez. Silke Nelles, Ortsbürgermeisterin

Eilscheid
Ortsbürgermeister :
Lothar Pütz, Tel. 06554 7206 
www.eilscheid.de

Seniorennachmittag
Der Seniorennachmittag der Ortsgemeinden Dack-
scheid und Eilscheid findet statt am Sonntag, 17. 
November 2024.
Eingeladen sind alle Senioren ab 65 Jahren mit Partner, 
diese dürfen auch jünger sein.
Treffpunkt ist um 15 Uhr im Mehrzweckgebäude in Dack-
scheid.
Wegen der besseren Planung ist eine Anmeldung bis zum 
10. November 2024 bei Maria Reiffers (Tel. 06554/1027 
oder 0175/7532589) erforderlich.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und einen unterhaltsa-
men Nachmittag.

Gut informiert durch 
Ihr Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Zu Punkt 4. Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden 
Ratsmitgliedes

Die Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes erfolgt in der 
nächsten Sitzung.
Zu Punkt 5. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung 

einer/s Beigeordneten
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 
Absatz 3 und 4 sowie § 53 a GemO bekannt und informierte eingehend 
über das Wahlverfahren.
Nach der Hauptsatzung ist ein Beigeordneter zu wählen.
Zur Wahl des 1. Beigeordneten wurden die Ratsmitglieder

Helena Pütz und Johann Weinand
vorgeschlagen.
1. Wahlgang
Die anschließende Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden:	 5 Stimmen
ungültig:	 1 Stimme
gültig somit:	 4 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Helena Pütz	 2 Stimmen
Johann Weinand	 2 Stimmen
2. Wahlgang
Die anschließende Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden:	 5 Stimmen
ungültig:	 0 Stimme
gültig somit:	 5 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Helena Pütz	 2 Stimmen
Johann Weinand	 3 Stimmen
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach Unter-
schriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genommen wurde.
Sodann wurde der Beigeordnete Johann Weinand durch Ortsbürger-
meister Lothar Pütz ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt.
Die Ehrenurkunde als Ehrenbeamter wurde ihm ausgehändigt.
Zu Punkt 6. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt:
•	 Helena Pütz
•	 Jürgen Weinand
•	 Albert Weinandy
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 7. Erlass einer Geschäftsordnung
Der Ortsgemeinderat hat gemäß § 37 GemO eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, deren Geltung auf die jeweilige Wahlzeit des Rates 
beschränkt ist. Der Entwurf entspricht der Mustergeschäftsordnung 
des Ministeriums des Inneren und für Sport.
Der Rat fasste folgenden Beschluss:
„Die Geschäftsordnung wird in der vorliegenden Entwurfsfassung 
beschlossen.“
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Beratungsgegenstände vor.
Zu Punkt 9. Verschiedenes
Ortsbürgermeister Pütz informierte über die Kündigung des Grund-
stückes der bisherigen Buswartehalle. Die Verwaltung wird gebeten im 
Rahmen der nächsten Verkehrsschau den vorgesehenen neuen Stand-
ort der Haltestelle zu prüfen. Die Verkehrsrechtliche Überprüfung sollte 
möglichst zeitnah erfolgen.

Eschfeld
Ortsbürgermeister:
Stephan Heck, Tel. 06559 1237, Mobil 00352 621596780 
www.eschfeld.de

St. Martin in Eschfeld
Der diesjährige St. Martinsumzug findet am Freitag, 
08.11.2024, statt.
Um 18:30 Uhr halten wir eine kleine Andacht in der Kir-
che. Im Anschluss an den Umzug findet die Martinsverlo-
sung im DGH statt.
Alle sind herzlich eingeladen!

Öffentliche Niederschrift  
über die Konstituierende Sitzung  
des Ortsgemeinderates Eilscheid

am Dienstag, 27.08.2024, 15:30 Uhr,
in der Wohnung des Ortsbürgermeisters

Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1.	 Verpflichtung der Ratsmitglieder
2.	 Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
3.	 Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 

Ortsbürgermeisterin/s
4.	 Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
5.	 Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s Beigeordneten
6.	 Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
7.	 Erlass einer Geschäftsordnung
8.	 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
9.	 Verschiedenes
Abwicklung der Tagesordnung:
Zu Punkt 1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister bzw. der geschäftsfüh-
rende Beigeordnete verpflichtete gemäß § 30 Absatz 2 GemO die neu 
gewählten Ratsmitglieder
Pütz, Lothar
Pütz, Helena
Steffens, Elmar
Weinand, Johann
Weinand, Jürgen
Weinandy, Albert
im Namen der Gemeinde durch Handschlag zur gewissenhaften Erfül-
lung ihrer Pflichten.
Auf die Einhaltung der Pflichten gemäß §§ 20, 21, 22 und 30 Absatz 1 
GemO wurde besonders hingewiesen.
Bürgermeister Johannes Kuhl sprach den gewählten Ratsmitgliedern 
Dank für ihre Bereitschaft zur Übernahme des Ratsmandats aus. Es sei 
immer wieder wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger bereit seien, Ver-
antwortung zu übernehmen.
Zu Punkt 2. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
Für die vom Gemeinderat durchzuführenden Wahlen ist ein Wahl-
vorstand durch Wahl zu bilden, wobei die Wahl der Mitglieder des 
Wahlvorstandes auch durch Handzeichen erfolgen kann, sofern der 
Gemeinderat dies so beschließt (Abweichung vom Grundsatz der 
geheimen Abstimmung gemäß § 40 Absatz 5 GemO).
Der Wahlvorstand besteht aus
- dem Vorsitzenden,
- zwei Ratsmitgliedern als Beisitzer und
- dem Schriftführer.
Beschluss:
Der Wahlvorstand wird durch Handzeichen gewählt.
Es wurden gewählt:
- als Vorsitzender der geschäftsführende 

Ortsbürgermeister
Lothar Pütz

- als Beisitzer die Ratsmitglieder Jürgen Weinand
Elmar Steffens

- als Schriftführer der Vertreter der Verwaltung Klaus Theis
Abstimmungsergebnis: einstimmig.

Zu Punkt 3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 
Ortsbürgermeisterin/s
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 Absatz 
2 GemO bekannt und informierte eingehend über das Wahlverfahren.
Zur Wahl des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters wurde aus den Reihen 
der Ratsmitglieder vorgeschlagen:

Lothar Pütz
Die Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 6 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
gültig somit: 6 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf

Lothar Pütz 5 Stimmen.
Damit war Lothar Pütz zum Ortsbürgermeister gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach Unter-
schriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genommen wurde.
Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister wurde von dem geschäftsfüh-
renden ersten Beigeordneten ernannt und in sein Amt eingeführt.
Die Ernennungsurkunde wurde ihm ausgehändigt.
Anschließend übernahm der neu gewählte Ortsbürgermeister den 
Vorsitz.
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Sitzung des 
 Ortsgemeinderates Großkampenberg

Am Donnerstag, 14.11.2024, 19:00 Uhr, findet eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Großkampenberg statt.
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Großkampenberg
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Mitteilungen
2. Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Satzung über 

die Festsetzung der (bisher geltenden) Hebesätze für die Real-
steuern ab dem Jahr 2025 gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG 
i.V.m. § 16 GewStG (Hebesatzsatzung)

3. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastungserteilung 
gemäß § 114 Absatz 1 GemO für das Haushaltsjahr 2023

4. 26. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Ver-
bandsgemeinde Arzfeld Teilbereich „Windkraft Geweberwald“, 
Ortsgemeinde Plütscheid
- Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO

5. Aufstellung einer Ergänzungssatzung für den Bereich „Grethen-
eskreuz“ gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr.3 BauGB

5.1 Beratung und Beschlussfassung über die aus der erfolgten 
Öffentlichkeitsbeteiligung und Auslegung eingegangenen Anre-
gungen gemäß § 34 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB

5.2 Beratung und Beschlussfassung über die aus der erfolgten Betei-
ligung der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange eingegangenen Anregungen gemäß § 34 Abs. 6 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

5.3 Beschlussfassung als Satzung gemäß § 34 Abs. 4 i.V.m. § 34 Abs. 6 
i.V.m. § 10 Abs. 3 BauGB

6. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
- Beschlussfassung zur Auftragserteilung an die Westenergie

7. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
8. Verschiedenes
B. Nicht öffentliche Sitzung
9. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
10. Verschiedenes
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Großkampenberg, 31.10.2024
gez. Bertram Ademes, Ortsbürgermeister

Hargarten
Ortsbürgermeister:
Eugen Theisen. Tel. 06554 900561 
www.hargarten-net.com

Öffentliche Niederschrift  
über die konstituierende Sitzung  

des Ortsgemeinderates Hargarten
am Donnerstag, 29.08.2024, 16:45 Uhr,

im Mehrzweckgebäude Hargarten
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
2. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 

Ortsbürgermeisterin/s
4. Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
5. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s Beigeord-

neten
6. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
7. Erlass einer Geschäftsordnung
8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
9. Verschiedenes
Abwicklung der Tagesordnung:
Zu Punkt 1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Eugen Theisen bzw. der 
geschäftsführende Beigeordnete verpflichtete gemäß § 30 Absatz 2 
GemO die neu gewählten Ratsmitglieder
Brümmer-Oest, Michael
Hennes, Uwe

Satzung der Ortsgemeinde Eschfeld
über die Festsetzung (bisher geltenden) der Hebesätze 

für die Realsteuern ab dem Jahr 2025 gemäß § 24 GemO 
i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG (Hebesatzsatzung)

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBI.S.153) i.V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in den jeweils geltenden 
Fassungen, hat der Ortsgemeinderat Eschfeld in seiner Sitzung am 
28.10.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Eschfeld erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden 
Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuer-
gesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.

§ 2
Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Eschfeld setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 
2025 fest:
1.	 für die Grundsteuer
	 a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
	     (Grundsteuer A) auf 	 500 v.H.
	 b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 	 500 v.H.
2.	 für die Gewerbesteuer auf 	 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Kalender-
jahr 2025 bzw. der Haushaltssatzung für die Kalenderjahre 2025/2026.

Eschfeld, 16.11.2024
Stephan Heck, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, die die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Großkampenberg
Ortsbürgermeister:
Bertram Ademes, Tel. 06559/93020 
www.grosskampenbenberg.de

St. Martin in Großkampenberg
Am Freitag den 08.11.2024 findet der diesjährige Mar-
tinsumzug mit anschließender Verlosung in Großkam-
penberg statt. Begonnen wird um 18:00 Uhr an der 
Pfarrkirche.
Hierzu sind alle, besonders die Kinder und Familien, herz-
lich eingeladen.

Musikverein „St. Hubertus“ Großkampenberg
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Zu Punkt 6. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt:
•	 Ulrich Kockelmann
•	 Uwe Hennes
•	 Dietmar Salzburger
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 7. Erlass einer Geschäftsordnung
Der Ortsgemeinderat hat gemäß § 37 GemO eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, deren Geltung auf die jeweilige Wahlzeit des Rates 
beschränkt ist.
Der Entwurf entspricht der Mustergeschäftsordnung des Ministeriums 
des Inneren und für Sport.
Der Rat fasste folgenden Beschluss:
„Die Geschäftsordnung wird in der vorliegenden Entwurfsfassung 
beschlossen.“
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
8.1 Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED
Der Rat bittet die Verwaltung um Klärung und Sachstandsmitteilung 
bezüglich der o. g. Maßnahme.
8.2 Ortstermin Wirtschaftsweg
Der Rat bittet aufgrund eines ausgespülten Wirtschaftsweges um 
einen Ortstermin mit dem technischen Büro der Verwaltung.
Zu Punkt 9. Verschiedenes
Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Beratungsgegenstände 
vor.

Harspelt
Ortsbürgermeister:
Dirk Wetzel, Tel. 06559 1376 
www.harspelt.de

Satzung der Ortsgemeinde Harspelt
über die Festsetzung (bisher geltenden)  

der Hebesätze für die Realsteuern ab dem Jahr 2025  
gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG  

(Hebesatzsatzung)
Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBI.S.153) i.V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in den jeweils geltenden 
Fassungen, hat der Ortsgemeinderat Harspelt in seiner Sitzung am 
24.10.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Harspelt erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden 
Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuer-
gesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbe-
steuergesetzes.

§ 2
Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Harspelt setzt die folgenden Hebesätze für das Jahr 
2025 fest:
1. für die Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 
auf 500 v.H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Kalender-
jahr 2025 bzw. der Haushaltssatzung für die Kalenderjahre 2025/2026.

Harspelt, 09.11.2024
Dirk Wetzel

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Kockelmann, Thomas
Kockelmann, Ulrich
Salzburger, Dietmar
Theisen, Eugen
im Namen der Gemeinde durch Handschlag zur gewissenhaften Erfül-
lung ihrer Pflichten.
Auf die Einhaltung der Pflichten gemäß §§ 20, 21, 22 und 30 Absatz 1 
GemO wurde besonders hingewiesen.
Bürgermeister Johannes Kuhl sprach den gewählten Ratsmitgliedern 
Dank für ihre Bereitschaft zur Übernahme des Ratsmandats aus. Es sei 
immer wieder wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger bereit seien, Ver-
antwortung zu übernehmen.
Zu Punkt 2. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
Für die vom Gemeinderat durchzuführenden Wahlen ist ein Wahl-
vorstand durch Wahl zu bilden, wobei die Wahl der Mitglieder des 
Wahlvorstandes auch durch Handzeichen erfolgen kann, sofern der 
Gemeinderat dies so beschließt (Abweichung vom Grundsatz der 
geheimen Abstimmung gemäß § 40 Absatz 5 GemO).
Der Wahlvorstand besteht aus
- dem Vorsitzenden,
- zwei Ratsmitgliedern als Beisitzer und
- dem Schriftführer.
Beschluss:
Der Wahlvorstand wird durch Handzeichen gewählt.
Es wurden gewählt:
- als Vorsitzender Ortsbürgermeister Eugen Theisen
- als Beisitzer die Ratsmitglieder Michael Brümmer-Oest, Dietmar Salz-
burger
- als Schriftführer der Vertreter der Verwaltung Joschka Trenz
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 
Ortsbürgermeisterin/s
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 
Absatz 2 GemO bekannt und informierte eingehend über das Wahlver-
fahren.
Zur Wahl des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters wurde aus den Rei-
hen der Ratsmitglieder vorgeschlagen:
Eugen Theisen
Die Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 6 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimme
gültig somit: 6 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Eugen Theisen 5 Stimmen.
Damit war Eugen Theisen zum Ortsbürgermeister gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach 
Unterschriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genom-
men wurde.
Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister wurde von dem geschäftsfüh-
renden ersten Beigeordneten ernannt und in sein Amt eingeführt.
Die Ernennungsurkunde wurde ihm ausgehändigt.
Anschließend übernahm der neu gewählte Ortsbürgermeister den 
Vorsitz.
Zu Punkt 4. Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden Rats-
mitgliedes
Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt, da keine Ersatzperson 
anwesend war.
Zu Punkt 5. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 
Beigeordneten
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 
Absatz 3 und 4 sowie § 53 a GemO bekannt und informierte eingehend 
über das Wahlverfahren.
Nach der Hauptsatzung ist ein Beigeordneter zu wählen.
Zur Wahl des 1. Beigeordneten wurden die Ratsmitglieder
Michael Brümmer-Oest und Thomas Kockelmann
vorgeschlagen.
Die anschließende Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 6 Stimmen
Enthaltungen: 2 Stimmen
gültig somit: 6 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Michael Brümmer-Oest 1 Stimme
Thomas Kockelmann 3 Stimmen
Damit war Thomas Kockelmann zum 1. Beigeordneten gewählt. Er 
nahm die Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach 
Unterschriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genom-
men wurde.
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Kickeshausen
Ortsbürgermeister:
Albert Zimmermann, Tel. 06550/654
www.kickeshausen.de

Satzung der Ortsgemeinde Kickeshausen
über die Festsetzung (bisher geltenden)  

der Hebesätze für die Realsteuern ab dem Jahr 2025 
gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG  

(Hebesatzsatzung)
Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBI.S.153) i.V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der 
Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in den jeweils geltenden Fas-
sungen, hat der Ortsgemeinderat Kickeshausen in seiner Sitzung am 
28.10.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Kickeshausen erhebt von dem in ihrem Gebiet 
liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des 
Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften 
des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2
Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Kickeshausen setzt die folgenden Hebesätze für das 
Jahr 2025 fest:
1. 	 für die Grundsteuer
	 a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
	     (Grundsteuer A) auf �  500 v.H.
	 b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf �  500 v.H.
2. 	 für die Gewerbesteuer auf �  380 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Kalender-
jahr 2025 bzw. der Haushaltssatzung für die Kalenderjahre 2025/2026.

Kickeshausen, 09.11.2024
Albert Zimmermann

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

oder
2.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, die die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Kinzenburg
Ortsbürgermeister:
Michael Kandels, Tel. 06554/900644, 
Mobil: 00352/621326060
www.kinzenburg.de

Satzung der Ortsgemeinde Kinzenburg
über die Festsetzung (bisher geltenden) der Hebesätze 

für die Realsteuern ab dem Jahr 2025 gemäß § 24 GemO 
i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG (Hebesatzsatzung)

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBI.S.153) i.V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in den jeweils geltenden 

Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, die die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Irrhausen
Ortsbürgermeister:
Edgar Krings, Tel. 1523 o. 00352/691143551
www.irrhausen.de

St. Martin in Irrhausen
Der Martinsumzug in Irrhausen findet am Samstag, 09. 
November 2024, statt. Um 17:30 Uhr ist die Martinsfei-
erin der Pfarrkirche, danach ist die Aufstellung des Zuges 
auf dem Gemeindeplatz „An der Kirche“.
Der Zug endet am Martinsfeuer mit der traditionellen Ver-
losung.
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Sitzung des Ortsgemeinderates Irrhausen
Am Mittwoch, 13.11.2024, 18:30 Uhr, findet eine Sitzung des Orts-
gemeinderates Irrhausen statt.
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Irrhausen
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Mitteilungen
2. Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Satzung über die 

Festsetzung der (bisher geltenden) Hebesätze für die Realsteuern 
ab dem Jahr 2025 gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 
GewStG (Hebesatzsatzung)

3. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastungserteilung 
gemäß § 114 Absatz 1 GemO für das Haushaltsjahr 2023

4. 26. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsge-
meinde Arzfeld
-Teilbereich „Windkraft Geweberwald“, Ortsgemeinde Plütscheid
Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO

5. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
6. Verschiedenes
B. Nicht öffentliche Sitzung
7. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
8. Verschiedenes
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Irrhausen, 10.10.2024
gez. Edgar Krings, Ortsbürgermeister

Anforderungen an Digitalfotos
Wir bitten um Beachtung!
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Digitalfotos 
mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei Bildbreite 90 
mm) abgedruckt werden können. Fotos mit einer geringeren Auf-
lösung werden nicht abgedruckt, hierzu ergeht keine besondere 
Benachrichtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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2. Ausbau der L 10 in der Ortslage Krautscheid
- Vorstellung der Planung durch den LBM
- Beschlussfassung und Zustimmung zur OD Vereinbarung

3. 26. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Ver-
bandsgemeinde Arzfeld
Teilbereich „Windkraft Geweberwald“, Ortsgemeinde Plütscheid
- Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO

4. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
- Beschlussfassung zur Auftragserteilung an die Westenergie

5. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
6. Verschiedenes
B. Nicht öffentliche Sitzung
7. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
8. Verschiedenes
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Krautscheid, 31.10.2024
gez. Norbert Antony, Ortsbürgermeister

Lambertsberg
Ortsbürgermeister:
Thomas Ehses, Tel. 00352 691304577 bis 18.00 Uhr
www.lambertsberg.de

St. Martin in Lambertsberg
Am Samstag, 09.11.2024, feiern wir in Lambertsberg St. 
Martin.
Ab 17:30 Uhr findet in der Kirche ein kleines Rollenspiel 
für und mit den Kindern statt.
Um 18:00 Uhr startet der Martinszug vom Kirchplatz aus 
durch das Dorf unter Begleitung des Musikvereins.
Das Martinsfeuer findet auf dem Hof vor dem Dorfge-
meinschaftshaus statt. Dort gibt es Kinderpunsch für die 
Kleinen und Glühwein für die Großen. St. Martin wird 
dann Weckmänner an die Kinder verteilen.
Die Verlosung findet wegen der positiven Resonanz wie 
im letzten Jahr draußen statt. Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt.
Der Förderverein der Gemeinde Lambertsberg und alle 
fleißigen Helfer freuen sich auf Euch!

Lascheid
Ortsbürgermeister:
Thomas Colles, Tel. 06554 9008922, Mobil 0171 5830362
www.lascheid.net

Öffentliche Niederschrift  
über die Konstituierende Sitzung  
des Ortsgemeinderates Lascheid

am Donnerstag, 29.08.2024, 18:00 Uhr,
im Dorfgemeinschaftshaus Lascheid

Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
2. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 

Ortsbürgermeisterin/s
4. Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
5. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s Beige-

ordneten

Fassungen, hat der Ortsgemeinderat Kinzenburg in seiner Sitzung am 
22.10.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Kinzenburg erhebt von dem in ihrem Gebiet liegen-
den Grundbesitz eine Grundsteuernach den Vorschriften des Grund-
steuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes.

§ 2
Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Kinzenburg setzt die folgenden Hebesätze für das 
Jahr 2025 fest:
1. 	 für die Grundsteuer
	 a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
	     (Grundsteuer A) auf �  500 v.H.
	 b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf �  500 v.H.
2. 	 für die Gewerbesteuer auf �  380 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Kalender-
jahr 2025 bzw. der Haushaltssatzung für die Kalenderjahre 2025/2026.

Kinzenburg, 09.11.2024
Michael Kandels

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, die die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Krautscheid
Ortsbürgermeister:
Norbert Antony, Tel. 0175 8940371
www.krautscheid.com

St. Martinsumzug in Krautscheid
Der Martinszug der Gemeinde Krautscheid findet am Frei-
tag, 08.11.2024 um 18:00 Uhr in Ringhuscheid statt.
Nach einer kleinen Andacht geht der Zug von der Pfarr-
kirche St. Martin in Begleitung des Musikvereins Ringhu-
scheid zum DGH wo auch das Martinsfeuer und die Feier 
mit Verlosung stattfindet.

Sitzung des Ortsgemeinderates Krautscheid
Am Montag, 11.11.2024, 19:00 Uhr, findet eine Sitzung des Ortsge-
meinderates Krautscheid statt.
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Ringhuscheid
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Mitteilungen
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Zur Wahl des 1. Beigeordneten wurde das Ratsmitglied
Udo Gillenkirch
vorgeschlagen.
Die anschließende Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 6 Stimmen
Enthaltungen: /
gültig somit: 6 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Udo Gillenkirch 6 Stimmen
Damit war Udo Gillenkirch zum 1. Beigeordneten gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach 
Unterschriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genom-
men wurde.
Zu Punkt 6. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt:
•	 Andreas Berg
•	 Oliver Junk
•	 Ewald Coumont
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 7. Erlass einer Geschäftsordnung
Der Ortsgemeinderat hat gemäß § 37 GemO eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, deren Geltung auf die jeweilige Wahlzeit des Rates 
beschränkt ist.
Der Entwurf entspricht der Mustergeschäftsordnung des Ministeriums 
des Inneren und für Sport.
Der Rat fasste folgenden Beschluss:
„Die Geschäftsordnung wird in der vorliegenden Entwurfsfassung 
beschlossen.“
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Beratungsgegenstände vor.
Zu Punkt 9. Verschiedenes
Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Beratungsgegenstände vor.

Leidenborn
Ortsbürgermeister:
Hermann Schwalen, Tel. 06559 1316
www.leidenborn.de

Öffentliche Niederschrift 
 über die Konstituierende Sitzung  

des Ortsgemeinderates Leidenborn
am Donnerstag, 05.09.2024, 16:45 Uhr, im 

Dorfgemeinschaftshaus Leidenborn
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
2. Ernennung des urgewählten Ortsbürgermeisters
3. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
4. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung der zwei Beige-

ordneten
5. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
6. Erlass einer Geschäftsordnung
7. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
7.1 20. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Ver-

bandsgemeinde Arzfeld Bereich: Ortsgemeinde Üttfeld
Teilbereich: Bebauungsplan „Solarpark Üttfeld“
- Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO -

8. Verschiedenes
Abwicklung der Tagesordnung:
Zu Punkt 1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Hermann Schwalen ver-
pflichtete gemäß § 30 Absatz 2 GemO die neu gewählten Ratsmitglieder
Hontheim, Ignaz
Kaut, Günter
Meyers, Christoph
Roderich, Werner (ab TOP 8)
Schmitz, Bernd
Wagner, Timo
im Namen der Gemeinde durch Handschlag zur gewissenhaften Erfül-
lung ihrer Pflichten.
Auf die Einhaltung der Pflichten gemäß §§ 20, 21, 22 und 30 Absatz 1 
GemO wurde besonders hingewiesen.

6. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
7. Erlass einer Geschäftsordnung
8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
9. Verschiedenes
Abwicklung der Tagesordnung:
Zu Punkt 1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Thomas Colles bzw. der 
geschäftsführende Beigeordnete verpflichtete gemäß § 30 Absatz 2 
GemO die neu gewählten Ratsmitglieder
Berg, Andreas
Colles, Thomas
Gillenkirch, Udo
Junk, Oliver
Theisen, Udo
Zahnen, Günther
im Namen der Gemeinde durch Handschlag zur gewissenhaften Erfül-
lung ihrer Pflichten.
Auf die Einhaltung der Pflichten gemäß §§ 20, 21, 22 und 30 Absatz 1 
GemO wurde besonders hingewiesen.
Bürgermeister Johannes Kuhl sprach den gewählten Ratsmitgliedern 
Dank für ihre Bereitschaft zur Übernahme des Ratsmandats aus. Es sei 
immer wieder wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger bereit seien, Ver-
antwortung zu übernehmen.
Zu Punkt 2. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
Für die vom Gemeinderat durchzuführenden Wahlen ist ein Wahl-
vorstand durch Wahl zu bilden, wobei die Wahl der Mitglieder des 
Wahlvorstandes auch durch Handzeichen erfolgen kann, sofern der 
Gemeinderat dies so beschließt (Abweichung vom Grundsatz der 
geheimen Abstimmung gemäß § 40 Absatz 5 GemO).
Der Wahlvorstand besteht aus
- dem Vorsitzenden,
- zwei Ratsmitgliedern als Beisitzer und
- dem Schriftführer.
Beschluss:
Der Wahlvorstand wird durch Handzeichen gewählt.
Es wurden gewählt:
- als Vorsitzender Ortsbürgermeister Thomas Colles
- als Beisitzer die Ratsmitglieder Udo Theisen
Oliver Junk
- als Schriftführer der Vertreter der Verwaltung Joschka Trenz
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 
Ortsbürgermeisterin/s
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 Absatz 
2 GemO bekannt und informierte eingehend über das Wahlverfahren.
Zur Wahl des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters wurde aus den Rei-
hen der Ratsmitglieder vorgeschlagen:
Thomas Colles
Die Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 6 Stimmen
Enthaltungen: /
gültig somit: 6 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Thomas Colles 6 Stimmen.
Damit war Thomas Colles zum Ortsbürgermeister gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach Unter-
schriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genommen wurde.
Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister wurde von dem geschäftsfüh-
renden ersten Beigeordneten ernannt und in sein Amt eingeführt.
Die Ernennungsurkunde wurde ihm ausgehändigt.
Anschließend übernahm der neu gewählte Ortsbürgermeister den Vorsitz.
Zu Punkt 4. Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden Rats-
mitgliedes
Mit der Wahl und Ernennung des gewählten Ratsmitgliedes Thomas 
Colles zum ehrenamtlichen Ortsbürgermeister scheidet dieser auto-
matisch aus dem Gemeinderat als gewähltes Ratsmitglied aus (§ 5 
Absatz 4 Satz 2 KWG).
Als Ersatzperson wurde gemäß § 45 KWG bereits
Ewald Coumont
benachrichtigt und nach der Bereitschaft zur Annahme des Ratsman-
dats vorsorglich auch zur heutigen Sitzung einberufen.
Der Ortsbürgermeister nahm gemäß § 30 Absatz 2 GemO die Verpflich-
tung vor und wies auf die Einhaltung der Pflichten gemäß §§ 20, 21, 22 
und 30 Absatz 1 GemO hin.
Zu Punkt 5. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 
Beigeordneten
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 
Absatz 3 und 4 sowie § 53 a GemO bekannt und informierte eingehend 
über das Wahlverfahren.
Nach der Hauptsatzung ist ein Beigeordneter zu wählen.
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Der Entwurf entspricht der Mustergeschäftsordnung des Ministeriums 
des Inneren und für Sport.
Der Rat fasste folgenden Beschluss:
„Die Geschäftsordnung wird in der vorliegenden Entwurfsfassung 
beschlossen.“
Abstimmungsergebnis: einstimmig.

Zu Punkt 7. Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Zu Punkt 7.1. 20. Teilfortschreibung des Flächennutzungspla-
nes (FNP) der Verbandsgemeinde Arzfeld Bereich: 
Ortsgemeinde Üttfeld
Teilbereich: Bebauungsplan „Solarpark Üttfeld“
- Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 
2 Satz 2 GemO -

Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat am 23.11.2021 beschlossen, 
das Verfahren der 20. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Arzfeld, Bereich Ortsgemeinde Üttfeld, Teilbereich 
Bebauungsplan „Solarpark Üttfeld“, zu betreiben.
Anlass für die vorliegende Fortschreibung ist die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Solarpark Üttfeld“ in der Ortsgemeinde Üttfeld.
In der Ortsgemeinde Üttfeld soll auf einer bisher landwirtschaftlich 
genutzten Fläche eine Photovoltaik-Freiflächenanlage bauleitplane-
risch entwickelt werden.
Bei dem gewählten Standort handelt es sich um einen Bereich, der im 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Arzfeld 
als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt wird.
Dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB wird somit nicht ent-
sprochen. Vor dem Hintergrund des Entwicklungsgebots ist daher eine 
Änderung der Darstellungen in „Sondergebiet Photovoltaik“ notwendig.

Zur Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist somit 
seitens der Ortsgemeinde Üttfeld ein Bebauungsplanverfahren und 
parallel dazu eine Flächennutzungsplanänderung gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB durchzuführen.
Die 20. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde 
Arzfeld erfolgt daher gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu 
der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Üttfeld“.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB wurde 
durch öffentliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Ver-
bandsgemeinde Arzfeld vom 02. Dezember 2023, Ausgabe 48/2023, 
veranlasst. Die Entwurfsplanung hat vom 05. Dezember 2023 bis ein-
schließlich 05. Januar 2024 zu jedermanns Einsicht ausgelegen.
Die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB wurde mit Schreiben vom 05. 
Dezember 2023 eingeleitet. Die Beteiligten konnten bis zum 05. Januar 
2024 Anregungen geltend machen.
Mit Beschluss vom 18. April 2024 hat der Verbandsgemeinderat Arz-
feld der 20. Fort-schreibung des Flächennutzungsplanes der Ver-
bandsgemeinde Arzfeld nach Abwägung der Ergebnisse aus den 
durchgeführten Verfahren nach § 3 Absatz 2 BauGB und § 4 Absatz 2 
BauGB zugestimmt.
Die endgültige Entscheidung des Verbandsgemeinderates über die 
Änderung des Flächen-nutzungsplanes bedarf gemäß § 67 Absatz 2 
Satz 2 GemO der Zustimmung der betroffenen Ortsgemeinden.
Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn mehr als die Hälfte der betroffe-
nen Ortsgemeinden der Änderung zugestimmt haben und in diesen 
mehr als zwei Drittel der Einwohner aller betroffenen Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinde Arzfeld wohnen.
Es wurde der folgende Beschluss gefasst:
„Der Ortsgemeinderat Leidenborn stimmt der 20. Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Arzfeld 
gemäß § 67 Absatz 2 Satz 2 GemO zu.“
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
4 1 1

Bürgermeister Johannes Kuhl sprach den gewählten Ratsmitgliedern 
Dank für ihre Bereitschaft zur Übernahme des Ratsmandats aus. Es sei 
immer wieder wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger bereit seien, Ver-
antwortung zu übernehmen.
Zu Punkt 2. Ernennung des urgewählten Ortsbürgermeisters
Der unmittelbar von der Bürgerschaft wiedergewählte neue Ortsbür-
germeister ist in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten 
Gemeinderates zu ernennen.
Der geschäftsführende erste Beigeordnete Bernd Schmitz nahm 
die Ernennung des wiedergewählten Ortsbürgermeisters Hermann 
Schwalen vor.
Die Ernennungsurkunde wurde ihm ausgehändigt.
Hierüber wurde eine Niederschrift gefertigt und nach Unterschriftsleis-
tung zu den Akten genommen.
Anschließend übernahm der neue Ortsbürgermeister den Vorsitz.
Zu Punkt 3. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
Für die vom Gemeinderat durchzuführenden Wahlen ist ein Wahl-
vorstand durch Wahl zu bilden, wobei die Wahl der Mitglieder des 
Wahlvorstandes auch durch Handzeichen erfolgen kann, sofern der 
Gemeinderat dies so beschließt (Abweichung vom Grundsatz der 
geheimen Abstimmung gemäß § 40 Abs. 5 GemO).
Der Wahlvorstand besteht aus
- dem Vorsitzenden
- zwei Ratsmitgliedern als Beisitzer und
- dem Schriftführer
Beschluss:
Der Wahlvorstand wird durch Handzeichen gewählt.
Es wurden gewählt:
- als Vorsitzender der Ortsbürgermeister Hermann Schwalen
- als Beisitzer die Ratsmitglieder Günter Kaut

Ignaz Hontheim
- als Schriftführer der Vertreter der Verwaltung Florian Grimbach
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 4. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung 

der zwei Beigeordneten
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 
Absatz 3 und 4 sowie § 53 a GemO bekannt und informierte eingehend 
über das Wahlverfahren.
Nach der Hauptsatzung sind zwei Beigeordnete zu wählen.
Zur Wahl des ersten Beigeordneten wurde das Ratsmitglied
Bernd Schmitz
vorgeschlagen.
Die anschließende Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 5 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimmen
gültig somit: 5 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Bernd Schmitz 4 Stimmen
Damit war Bernd Schmitz zum 1. Beigeordneten gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach 
Unterschriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genom-
men wurde.
Zur Wahl des zweiten Beigeordneten wurde
Boris Messerich
vorgeschlagen.
Die anschließende Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 5 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
gültig somit: 5 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Boris Messerich 5 Stimmen
Damit war Boris Messerich zum 2. Beigeordneten gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach 
Unterschriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genom-
men wurde.
Zu Punkt 5. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt:
•	 Ignaz Hontheim
•	 Günter Kaut
•	 Christoph Meyers
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 6. Erlass einer Geschäftsordnung
Der Ortsgemeinderat hat gemäß § 37 GemO eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, deren Geltung auf die jeweilige Wahlzeit des Rates 
beschränkt ist.
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2.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, die die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Lünebach
Ortsbürgermeister:
Albert Tautges, Tel. 06556/1225, Mobil  0170/3275143
www.lünebach.de

Martinszug in Lünebach
Der diesjährige Martinszug findet am Samstag, 
09.11.2024 statt.
Der Zug beginnt um 18:00 Uhr mit einer Andacht in der 
Pfarrkirche und geht dann durchs Neubaugebiet zur Insel 
ans Martinsfeuer.
Bei guter Witterung wird die Verlosung und das Vertei-
len der Martinswecken auf der Insel durchgeführt, bei 
schlechter Witterung am Feuerwehrhaus.

Lützkampen
Ortsbürgermeister:
Manfred Müller, Tel. 0160/95990408
www.luetzkampen.de

St. Martin in Lützkampen
Liebe Kinder,
liebe Eltern,
in diesem Jahr findet der Martinsumzug am Samstag, 
09. November 2024, statt. Beginn ist um 18:00 Uhr mit 
einer Andacht in der Pfarrkirche, von hier startet der Mar-
tinszug unter Mitwirkung des MV Lützkampen.
Anschließend findet eine Verlosung im DGH mit vielen 
tollen Preisen statt. Wir freuen uns über eine rege Beteili-
gung von Groß und Klein und viele bunte Laternen.

Ortsgemeinde Lützkampen

Sitzung des 
 Ortsgemeinderates Lützkampen

Am Dienstag, 12.11.2024, 19:00 Uhr, findet eine Sitzung des Orts-
gemeinderates Lützkampen statt.
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Lützkampen
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Mitteilungen
2. Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Satzung über 

die Festsetzung der
(bisher geltenden) Hebesätze für die Realsteuern ab dem Jahr 
2025 gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG 
(Hebesatzsatzung)

3. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastungserteilung 
gemäß § 114 Absatz 1 GemO für das Haushaltsjahr 2023

Zu Punkt 8. Verschiedenes
Der Ortsbürgermeister informierte über folgende Angelegenheiten:
- Westenergie sponsort 2.000 € für die Schutzhütte bei Röder Theo;
Wegweiser mit entsprechender Benennung sowie Name der Schutz-
hütte und Termin der Einweihung sollen bei einem Vor-Ort-Termin fest-
gelegt werden.
- Die Spielplatzüberprüfung war in Ordnung; hier sollen jedoch 

noch neue Schutzmatten vom Förderverein angeschafft werden.
- Fragen zur Gemarkungsgrenze Leidenborn/Lützkampen sowie zur 

privaten Regelung Wegenutzung Familie Steglich (E-Mail-DLR und 
Vereinbarung Steglich sind der Niederschrift angefügt)

- Weiterhin wurden folgende stichpunktmäßig aufgeführten Punkte 
aus der Niederschrift vom 15.02.2024 sowie vom 18.03.2024 bisher 
nicht von der Verwaltung beantwortet:
o Aus dem Gemeinderat wurde angeregt ein Geschwindigkeits-

messgerät aufzustellen (siehe Punkt 7.1 in Sitzungsprotokoll 
vom 15/02/2024)

o Es wurde beschlossen offizielle Geschwindigkeitsmessungen 
zu beantragen
(siehe Punkt 7.1 in Sitzungsprotokoll vom 15/02/2024)

o Ausbesserung einer Absenkung von einer Hydrantenkappe in 
Lautzerath –
VGW sollte dies an KNE melden, zwecks Ausbesserung

o Ausbesserung von Rissen in Fahrbahndecke (Kreuzungsbe-
reich Lautzerath/L10)
VGW wollte dies an SM Arzfeld melden oder evtl. selber sanie-
ren, da anscheinend entsprechende technische Ausrüstung 
vorliegt.

Satzung der Ortsgemeinde Leidenborn
über die Festsetzung (bisher geltenden) 

 der Hebesätze für die Realsteuern ab dem Jahr 2025  
gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG  

(Hebesatzsatzung)
Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBI.S.153) i.V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in den jeweils geltenden 
Fassungen, hat der Ortsgemeinderat Leidenborn in seiner Sitzung am 
27.05.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Leidenborn erhebt von dem in ihrem Gebiet liegen-
den Grundbesitz eine Grundsteuernach den Vorschriften des Grund-
steuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes.

§ 2
Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Leidenborn setzt die folgenden Hebesätze für das 
Jahr 2025 fest:
1. 	 für die Grundsteuer
	 a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
	     (Grundsteuer A) auf �  600 v.H.
	 b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf �  600 v.H.
2. 	 für die Gewerbesteuer auf �  380 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Kalender-
jahr 2025 bzw. der Haushaltssatzung für die Kalenderjahre 2025/2026.

Leidenborn, 09.11.2024
Hermann Schwalen

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1.	 die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

oder
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Gemäß § 97 Absatz 1 Satz 1 GemO liegt der Entwurf der Haushaltssat-
zung und des Haushaltsplanes ab dem Zeitpunkt dieser öffentlichen 
Bekanntmachung 14 Tage während der üblichen Dienstzeiten bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld zur Einsichtnahme durch die 
Einwohnerschaft aus.
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Olmscheid, 31.10.2024
gez. Johannes Schares, Ortsbürgermeister

Plütscheid
Ortsbürgermeister:
Edmund Kockelmann, Tel. 0157 32581748
www.pluetscheid.de

St. Martin in Plütscheid
Unser Martinsumzug findet am Freitag, 08.11.2024, statt.
Wir starten um 18:00 Uhr beim Gasthaus Geimer. Nach 
dem Umzug ist im DGH eine Verlosung von Sachpreisen.
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Preischeid
Ortsbürgermeister:
Walter Gnesner,
www.preischeid.de

Sitzung des  
Ortsgemeinderates Preischeid

Am Donnerstag, 28.11.2024, 16:30 Uhr, findet eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Preischeid statt.
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Preischeid
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Mitteilungen
1.1 Information zum Jahresabschluss 2023 der Islek Energie AöR

(gemäß § 11 Absatz 1 der Anstaltssatzung)
1.2 Vollzug des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz 

(KEF-RP)
2. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastungserteilung 

gemäß § 114 Absatz 1 GemO für das Haushaltsjahr 2023
3. Beschlussfassung über die Annahme von Zuwendungen an die 

Ortsgemeinde gemäß § 94 Absatz 3 GemO
4. Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für die 

Haushaltsjahre 2025/2026 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO
4.1 Beratung und Beschlussfassung über die eventuellen Eingaben 

der Einwohnerschaft nach Einsichtnahme des Entwurfs
4.2 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des 

Haushaltsplanes
5. 26. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Ver-

bandsgemeinde Arzfeld
Teilbereich „Windkraft Geweberwald“, Ortsgemeinde Plütscheid
- Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO

6. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
7. Verschiedenes
B. Nicht öffentliche Sitzung
8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
9. Verschiedenes
Gemäß § 97 Absatz 1 Satz 1 GemO liegt der Entwurf der Haushaltssat-
zung und des Haushaltsplanes ab dem Zeitpunkt dieser öffentlichen 
Bekanntmachung 14 Tage während der üblichen Dienstzeiten bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld zur Einsichtnahme durch die 
Einwohnerschaft aus.
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Preischeid, 31.10.2024
gez. Walter Gnesner, Ortsbürgermeister

4. 26. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsge-
meinde Arzfeld
-Teilbereich „Windkraft Geweberwald“, Ortsgemeinde Plütscheid-
Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO

5. Aufstellung eines Bebauungsplanes „Windbusch“ gemäß § 2 BauGB
5.1 Beratung und Beschlussfassung über die geäußerten Anregun-

gen im Rahmen der
nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgten frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit

5.2 Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Anre-
gungen im Rahmen der
nach § 4 Abs. 1 BauGB erfolgten Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange

5.3 Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und über die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Rahmen 
der Offenlage

6. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
7. Abschluss eines Erschließungsvertrages mit der Verbandsge-

meinde Arzfeld - Verbandsgemeindewerk - für die abwassermä-
ßige Erschließung des Neubaugebietes „Windbusch“

8. Erwerb einer vorhandenen privat errichteten Photovoltaikanlage
durch die Islek Energie AöR

9. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
10. Verschiedenes
B. Nicht öffentliche Sitzung

11. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
12. Personalangelegenheiten
13. Verschiedenes
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Lützkampen, 29.10.2024
gez. Manfred Müller, Ortsbürgermeister

Olmscheid
Ortsbürgermeister:
Johannes Schares,  Tel.: 0171 1786891
www.olmscheid.net

Sitzung des  
Ortsgemeinderates Olmscheid

Am Donnerstag, 28.11.2024, 19:30 Uhr, findet eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Olmscheid statt.
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Olmscheid
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung

1. Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
2. Ernennung der ersten Beigeordneten
3. Mitteilungen
4. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastungserteilung 

gemäß § 114 Absatz 1 GemO für das Haushaltsjahr 2023
5. Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Satzung über 

die Festsetzung der (bisher geltenden) Hebesätze für die Real-
steuern ab dem Jahr 2025 gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG 
i.V.m. § 16 GewStG (Hebesatzsatzung)

6. Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für 
die Haushaltsjahre 2025/2026 als Doppelhaushalt gemäß § 7 
GemHVO

6.1 Beratung und Beschlussfassung über die eventuellen Eingaben 
der Einwohnerschaft nach Einsichtnahme des Entwurfs

6.2 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes

7. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
- Beschlussfassung zur Auftragserteilung an die Westenergie

8. 26. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Ver-
bandsgemeinde Arzfeld
Teilbereich „Windkraft Geweberwald“, Ortsgemeinde Plütscheid
- Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO

9. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
10. Verschiedenes
B. Nicht öffentliche Sitzung

11. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
12. Verschiedenes
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Peter Wonner
Die Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 6 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimmen
gültig somit: 6 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Peter Wonner 5 Stimmen.
Damit war Peter Wonner zum Ortsbürgermeister gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach 
Unterschriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genom-
men wurde.
Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister wurde von dem geschäftsfüh-
renden ersten Beigeordneten Thomas Müller ernannt und in sein Amt 
eingeführt.
Die Ernennungsurkunde wurde ihm ausgehändigt.
Anschließend übernahm der neu gewählte Ortsbürgermeister den 
Vorsitz.
Zu Punkt 4. Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden Rats-
mitgliedes
Mit der Wahl und Ernennung des gewählten Ratsmitgliedes Peter Won-
ner zum ehrenamtlichen Ortsbürgermeister scheidet dieser automa-
tisch aus dem Gemeinderat als gewähltes Ratsmitglied aus (§ 5 Absatz 
4 Satz 2 KWG).
Als Ersatzperson wurde gemäß § 45 KWG Nikolaus Wonner benachrich-
tigt, dieser verzichtet auf sein Mandat als Ratsmitglied.
Daraufhin wurde als Ersatzperson gemäß § 45 KWG
Thomas Wonner
benachrichtigt und nach der Bereitschaft zur Annahme des Ratsman-
dats vorsorglich auch zur heutigen Sitzung einberufen.
Der Ortsbürgermeister nahm gemäß § 30 Absatz 2 GemO die Verpflich-
tung vor und wies auf die Einhaltung der Pflichten gemäß §§ 20, 21, 22 
und 30 Absatz 1 GemO hin.
Zu Punkt 5. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 
Beigeordneten
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 
Absatz 3 und 4 sowie § 53 a GemO bekannt und informierte eingehend 
über das Wahlverfahren.
Nach der Hauptsatzung ist ein Beigeordneter zu wählen.
Zur Wahl des ersten Beigeordneten wurde das Ratsmitglied
Thomas Müller
vorgeschlagen.
Die anschließende Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 6 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimmen
gültig somit: 6 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Thomas Müller 5 Stimmen
Damit war Thomas Müller zum 1. Beigeordneten gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach 
Unterschriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genom-
men wurde.
Zu Punkt 6. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt:
•	 Winfried Meyer
•	 Thomas Wonner
•	 Michael Laumers
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 7. Erlass einer Geschäftsordnung
Der Ortsgemeinderat hat gemäß § 37 GemO eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, deren Geltung auf die jeweilige Wahlzeit des Rates 
beschränkt ist.
Der Entwurf entspricht der Mustergeschäftsordnung des Ministeriums 
des Inneren und für Sport.
Der Rat fasste folgenden Beschluss:
„Die Geschäftsordnung wird in der vorliegenden Entwurfsfassung 
beschlossen.“
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Bauantrag Az.: BA-BA-2024-011
Gemarkung Reiff, Flur 4, Nrn.: 144/2
Anbau an ein bestehendes Wohngebäude
Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wurde erteilt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Aufgrund von Ausschließungsgründen nach § 22 GemO haben die 
Ratsmitglieder Werner Schalz und Vera Seyler an der Beratung und 
Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht mitgewirkt 
und den Beratungstisch verlassen.

Reiff
Ortsbürgermeister:
Peter Wonner, Tel. 06550/9296837
www.reiff-net.de

Öffentliche Niederschrift 
 über die Konstituierende Sitzung  

des Ortsgemeinderates Reiff
am Donnerstag, 05.09.2024, 15:30 Uhr,

in der Wohnung des Ortsbürgermeisters
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
2. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 

Ortsbürgermeisterin/s
4. Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
5. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s Beigeord-

neten
6. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
7. Erlass einer Geschäftsordnung
8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
8.1 20. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Ver-

bandsgemeinde Arzfeld Bereich: Ortsgemeinde Üttfeld
Teilbereich: Bebauungsplan „Solarpark Üttfeld“- Zustimmung der 
Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO -

9. Verschiedenes
Abwicklung der Tagesordnung:
Zu Punkt 1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Peter Wonner bzw. der 
geschäftsführende Beigeordnete verpflichtete gemäß § 30 Absatz 2 
GemO die neu gewählten Ratsmitglieder
Laumers, Michael
Meyer, Winfried
Müller, Thomas
Schalz, Werner
Seyler, Vera
Wonner, Peter
im Namen der Gemeinde durch Handschlag zur gewissenhaften Erfül-
lung ihrer Pflichten. Die Verpflichtung des zum Ratsmitglied gewählten 
geschäftsführenden Ortsbürgermeisters
nahm der geschäftsführende erste Beigeordnete Thomas Müller vor.
Auf die Einhaltung der Pflichten gemäß §§ 20, 21, 22 und 30 Absatz 1 
GemO wurde besonders hingewiesen.
Bürgermeister Johannes Kuhl sprach den gewählten Ratsmitgliedern 
Dank für ihre Bereitschaft zur Übernahme des Ratsmandats aus. Es sei 
immer wieder wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger bereit seien, Ver-
antwortung zu übernehmen.
Zu Punkt 2. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
Für die vom Gemeinderat durchzuführenden Wahlen ist ein Wahl-
vorstand durch Wahl zu bilden, wobei die Wahl der Mitglieder des 
Wahlvorstandes auch durch Handzeichen erfolgen kann, sofern der 
Gemeinderat dies so beschließt (Abweichung vom Grundsatz der 
geheimen Abstimmung gemäß § 40 Abs. 5 GemO).
Der Wahlvorstand besteht aus
- dem Vorsitzenden
- zwei Ratsmitgliedern als Beisitzer und
- dem Schriftführer
Beschluss:
Der Wahlvorstand wird durch Handzeichen gewählt.
Es wurden gewählt:
- als Vorsitzender der geschäftsführende Orts-

bürgermeister
Peter Wonner

- als Beisitzer die Ratsmitglieder Thomas Müller
Michael Laumers

- als Schriftführer der Vertreter der Verwaltung Florian Grimbach

Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 
Ortsbürgermeisterin/s
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 Abs. 
2 GemO bekannt und informierte eingehend über das Wahlverfahren.
Zur Wahl des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters wurde aus den Rei-
hen der Ratsmitglieder vorgeschlagen:
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Reipeldingen
Ortsbürgermeister:
Alexander Audrit, Tel.: 0171 9923351
www.reipeldingen.de

Sitzung des  
Ortsgemeinderates Reipeldingen

Am Donnerstag, 28.11.2024, 15:00 Uhr, findet eine Sitzung des 
Ortsgemeinderates Reipeldingen statt.
Sitzungsort: Grillhütte Reipeldingen
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Mitteilungen
1.1 Vollzug des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz 

(KEF-RP)
2. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastungserteilung 

gemäß § 114 Absatz 1 GemO für das Haushaltsjahr 2023
3. Beratung und Beschlussfassung zum Erlass einer Satzung über 

die Festsetzung der (bisher geltenden) Hebesätze für die Real-
steuern ab dem Jahr 2025 gemäß § 24 GemO i.V.m. § 25 GrStG 
i.V.m. § 16 GewStG (Hebesatzsatzung)

4. Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für die 
Haushaltsjahre 2025/2026 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO

4.1 Beratung und Beschlussfassung über die eventuellen Eingaben 
der Einwohnerschaft nach Einsichtnahme des Entwurfs

4.2 Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplanes

5. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
6. 26. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsge-

meinde Arzfeld
-Teilbereich „Windkraft Geweberwald“, Ortsgemeinde Plütscheid-
Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO

7. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
8. Verschiedenes
B. Nicht öffentliche Sitzung
9. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
10. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 16.07.2024
11. Verschiedenes
Gemäß § 97 Absatz 1 Satz 1 GemO liegt der Entwurf der Haushaltssat-
zung und des Haushaltsplanes ab dem Zeitpunkt dieser öffentlichen 
Bekanntmachung 14 Tage während der üblichen Dienstzeiten bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld zur Einsichtnahme durch die 
Einwohnerschaft aus.
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Reipeldingen, 29.10.2024
gez. Alexander Audrit, Ortsbürgermeister

Jagdgenossenschaft Reipeldingen
Bekanntmachung

Die Eigentümerinnen/Eigentümer von Grundstücken, die zum gemein-
schaftlichen Jagdbezirk Reipeldingen gehören, werden hiermit zu 
einer Versammlung der Jagdgenossenschaft für Montag, 25. Novem-
ber 2024, 14:00 Uhr, in die Grillhütte nach Reipeldingen eingeladen.
Tagesordnung:
1. Informationen über die Einnahmen und Ausgaben der Jagdgenos-

senschaft in den Jahren 2021 bis 2023 mit gleichzeitiger Entlas-
tung des Jagdvorstandes

2. Bericht über die gemeinsame Revierbegehung vom 01.06.2024 
und die aktuelle Jagdsaison

3. Verwendung des Reinerlöses und der Rücklagen, die Gemeinde 
Reipeldingen bittet um eine Spende zur Mitfinanzierung der 
neuen Buswartehalle

4. Verschiedenes
Gemäß § 7 der Satzung der Jagdgenossenschaft kann sich jede Jagd-
genossin oder jeder Jagdgenosse durch den Ehegatten, durch eine 
Verwandte oder einen Verwandten in gerader Linie, durch eine ständig 
von der oder dem Vertretenen beschäftigten Person, oder einen der-
selben Jagdgenossenschaft angehörenden volljährigen Jagdgenos-
sen auf Grund schriftlicher Vollmacht vertreten lassen; mehr als drei 
Vollmachten darf keine Jagdgenossin oder kein Jagdgenosse in einer 
Person vereinigen.
Das Jagdgenossenschaftskataster liegt in der Zeit vom 10.11.2024 bis 
24.11.2024 in der Wohnung des unterzeichnenden Jagdvorstehers 
zur Einsicht der Jagdgenossen öffentlich aus.

Zu Punkt 8.1. 20. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes 
(FNP) der Verbandsgemeinde Arzfeld Bereich: Ortsgemeinde Ütt-
feld
Teilbereich: Bebauungsplan „Solarpark Üttfeld“
- Zustimmung der Ortsgemeinde gemäß § 67 Abs. 2 Satz 2 GemO –
Vorlage 2024/37REI/002
Der Verbandsgemeinderat Arzfeld hat am 23.11.2021 beschlossen, 
das Verfahren der 20. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Arzfeld, Bereich Ortsgemeinde Üttfeld, Teilbereich 
Bebauungsplan „Solarpark Üttfeld“, zu betreiben.
Anlass für die vorliegende Fortschreibung ist die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Solarpark Üttfeld“ in der Ortsgemeinde Üttfeld.
In der Ortsgemeinde Üttfeld soll auf einer bisher landwirtschaftlich 
genutzten Fläche eine Photovoltaik-Freiflächenanlage bauleitplane-
risch entwickelt werden.
Bei dem gewählten Standort handelt es sich um einen Bereich, der im 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Arzfeld 
als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt wird.
Dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB wird somit nicht 
entsprochen. Vor dem Hintergrund des Entwicklungsgebots ist daher 
eine Änderung der Darstellungen in „Sondergebiet Photovoltaik“ not-
wendig.

Zur Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist somit 
seitens der Ortsgemeinde Üttfeld ein Bebauungsplanverfahren und 
parallel dazu eine Flächennutzungsplanänderung gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB durchzuführen.
Die 20. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde 
Arzfeld erfolgt daher gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu 
der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Üttfeld“.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB wurde 
durch öffentliche Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Verbands-
gemeinde Arzfeld vom 02. Dezember 2023, Ausgabe 48/2023, veran-
lasst. 
Die Entwurfsplanung hat vom 05. Dezember 2023 bis einschließlich 05. 
Januar 2024 zu jedermanns Einsicht ausgelegen.
Die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB wurde mit Schreiben vom 05. 
Dezember 2023 eingeleitet. Die Beteiligten konnten bis zum 05. Januar 
2024 Anregungen geltend machen.
Mit Beschluss vom 18. April 2024 hat der Verbandsgemeinderat Arz-
feld der 20. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Ver-
bandsgemeinde Arzfeld nach Abwägung der Ergebnisse aus den 
durchgeführten Verfahren nach § 3 Absatz 2 BauGB und § 4 Absatz 2 
BauGB zugestimmt.
Die endgültige Entscheidung des Verbandsgemeinderates über die 
Änderung des Flächennutzungsplanes bedarf gemäß § 67 Absatz 2 
Satz 2 GemO der Zustimmung der betroffenen Ortsgemeinden.
Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn mehr als die Hälfte der betroffe-
nen Ortsgemeinden der Änderung zugestimmt haben und in diesen 
mehr als zwei Drittel der Einwohner aller betroffenen Ortsgemeinden 
der Verbandsgemeinde Arzfeld wohnen.
Es wurde der folgende Beschluss gefasst:
„Der Ortsgemeinderat Reiff stimmt der 20. Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Arzfeld gemäß § 67 
Absatz 2 Satz 2 GemO zu.“
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
- 6 1
Zu Punkt 9. Verschiedenes
Ortsbürgermeister Peter Wonner bedankte sich bei dem ausgeschie-
den Ratsmitglied Nikolaus Wonner für 30 Jahre ehrenamtliche Tätig-
keit als Beigeordner und Ratsmitglied der Ortsgemeinde Reiff und 
überreichte ihm eine Dankurkunde der Ortsgemeinde Reiff sowie eine 
Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz.
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Öffentliche Niederschrift  
über die konstituierende Sitzung  

des Ortsgemeinderates Strickscheid
am Dienstag, 27.08.2024, 19:15 Uhr, in der Wohnung des Ortsbür-
germeisters.
Tagesordnung
A. Öffentliche Sitzung
1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
2. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 

Ortsbürgermeisterin/s
4. Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes
5. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s Beigeordneten
6. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
7. Erlass einer Geschäftsordnung
8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
9. Verschiedenes
Abwicklung der Tagesordnung:
Zu Punkt 1. Verpflichtung der Ratsmitglieder
Der geschäftsführende Ortsbürgermeister bzw. der geschäftsfüh-
rende Beigeordnete verpflichtete gemäß § 30 Absatz 2 GemO die neu 
gewählten Ratsmitglieder
Thiex, Albert
Arnoldi, Josef
Keil, Natalie
Meyer, Horst
Thiex, Christoph
Thome, Tobias
im Namen der Gemeinde durch Handschlag zur gewissenhaften Erfül-
lung ihrer Pflichten.
Auf die Einhaltung der Pflichten gemäß §§ 20, 21, 22 und 30 Absatz 1 
GemO wurde besonders hingewiesen.
Bürgermeister Johannes Kuhl sprach den gewählten Ratsmitgliedern 
Dank für ihre Bereitschaft zur Übernahme des Ratsmandats aus. Es sei 
immer wieder wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger bereit seien, Ver-
antwortung zu übernehmen.
Zu Punkt 2. Wahl/Bildung eines Wahlvorstandes
Für die vom Gemeinderat durchzuführenden Wahlen ist ein Wahl-
vorstand durch Wahl zu bilden, wobei die Wahl der Mitglieder des 
Wahlvorstandes auch durch Handzeichen erfolgen kann, sofern der 
Gemeinderat dies so beschließt (Abweichung vom Grundsatz der 
geheimen Abstimmung gemäß § 40 Absatz 5 GemO).
Der Wahlvorstand besteht aus
- dem Vorsitzenden,
- zwei Ratsmitgliedern als Beisitzer und
- dem Schriftführer.
Beschluss:
Der Wahlvorstand wird durch Handzeichen gewählt.
Es wurden gewählt:
- als Vorsitzender Ortsbürgermeister Albert Thiex
- als Beisitzer die Ratsmitglieder Natalie Keil

Tobias Thome
- als Schriftführer der Vertreter der Verwaltung Klaus Theis
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 3. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 
Ortsbürgermeisterin/s
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 Absatz 
2 GemO bekannt und informierte eingehend über das Wahlverfahren.
Zur Wahl des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters wurde aus den Rei-
hen der Ratsmitglieder vorgeschlagen:

Albert Thiex
Die Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 6 Stimmen
ungültig: 1 Stimme
gültig somit: 5 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf

Albert Thiex 5 Stimmen.
Damit war Albert Thiex zum Ortsbürgermeister gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach Unter-
schriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genommen wurde.
Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister wurde von dem geschäftsfüh-
renden ersten Beigeordneten ernannt und in sein Amt eingeführt.
Die Ernennungsurkunde wurde ihm ausgehändigt.
Anschließend übernahm der neu gewählte Ortsbürgermeister den 
Vorsitz.

Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen haben zu Beginn der Genos-
senschaftsversammlung die von ihnen eingebrachte Grundfläche 
nachzuweisen. Einsprüche gegen die Richtigkeit des Jagdkatasters 
sind von den Grundstückseigentümern während der Offenlegungsfrist 
vorzubringen. Spätere Einwendungen können nicht mehr berücksich-
tigt werden.

54689 Reipeldingen, 09.11.2024
Alexander Audrit

Jagdvorsteher

Strickscheid
Ortsbürgermeister:
Albert Thiex, Tel. 06556 834
www.strickscheid.de

Satzung der Ortsgemeinde Strickscheid
über die Festsetzung (bisher geltenden) der Hebesätze 

für die Realsteuern ab dem Jahr 2025 gemäß § 24 GemO 
i.V.m. § 25 GrStG i.V.m. § 16 GewStG (Hebesatzsatzung)

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 
31.01.1994 (GVBI.S.153) i.V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in 
der Fassung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167), in den jeweils geltenden 
Fassungen, hat der Ortsgemeinderat Strickscheid in seiner Sitzung am 
08.10.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Ortsgemeinde Strickscheid erhebt von dem in ihrem Gebiet liegen-
den Grundbesitz eine Grundsteuernach den Vorschriften des Grund-
steuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des 
Gewerbesteuergesetzes.

§ 2
Hebesätze für 2025

Die Ortsgemeinde Strickscheid setzt die folgenden Hebesätze für das 
Jahr 2025 fest:
1. 	 für die Grundsteuer
	 a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
	     (Grundsteuer A) auf �  300 v.H.
	 b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf �  365 v.H.
2. 	 für die Gewerbesteuer auf �  380 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Satzung gilt bis zur 
öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Kalender-
jahr 2025 bzw. der Haushaltssatzung für die Kalenderjahre 2025/2026.

Strickscheid, 09.11.2024
Albert Thiex

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Gemäß § 24 Absatz 6 GemO gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf 
Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, die die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder Großbuch- 

staben können bei Texten nicht übernommen werden.
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Waxweiler
Ortsbürgermeister:
Martin Krohn, Tel. 0175 5257720
www.waxweiler.com

St. Martin in Waxweiler
Der St. Martinszug findet am Sonntag, 10. November 2024 
statt.
Beginn der St. Martinfeier ist um 18:00 Uhr in der Kirche 
mit dem Vortragen der St. Martinsgeschichte und Later-
nensegnung. Die Aufstellung des St. Martinszuges im 
Bereich der Kirche auf der Hauptstraße in Richtung ehe-
malige Kreissparkassenfiliale, zum Martinsfeuer hinter der 
KSK mit kurzem Aufenthalt, von dort aus geht es über die 
Hauptstraße zum Kanal um das Haus von Richard Trapp, 
die Hauptstraße wieder hinauf, wo dann an der Kirche 
beim Kriegerdenkmal die Verteilung der Martinswecken 
erfolgt.

anderer Behörden
NACHRICHTEN + MITTEILUNGEN

Finanzamt Bitburg-Prüm
Zuständigkeit wechselt:

Landesfinanzkasse ab dem 1. November 2024 unter Federführung 
des Finanzamts Idar-Oberstein
Ab dem 1. November 2024 wird unter der Zuständigkeit des Finanz-
amts Idar-Oberstein an den Standorten Daun und Idar-Oberstein die 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs aller 22 Finanzämter des Landes 
Rheinland-Pfalz erfolgen.
Grund der internen Umstrukturierung ist eine bessere Verzahnung 
zwischen der Festsetzung und Erhebung der Steuern und somit dem 
Veranlagungsbereich der Finanzämter und dem Kassenwesen. Die 
erfolgreiche Zusammenführung der früher auf viele Standorte in 
Rheinland-Pfalz verteilten Finanzkassen und die Erledigung der Kas-
senaufgaben durch eine zentrale Behörde werden auf diese Weise in 
optimierter Form fortgeführt.
Für die Mitarbeiterinnen und Mittarbeiter der Landesfinanzkasse erge-
ben sich hieraus unmittelbar keine Änderungen, die Kassenstandorte 
Daun und Idar-Oberstein bleiben bestehen.
Service unverändert
Für die Bürgerinnen und Bürger bleibt der gewohnte Service mit einem 
zentralen Kommunikationscenter für Fragen rund um den Zahlungs-
verkehr mit der Landesfinanzkasse (Tel. 06592 9579-71000) und den 
bekannten Bankverbindungen und Zahlungswegen erhalten.
Schriftverkehr für die Landesfinanzkasse ist künftig an die folgende 
Anschrift zu adressieren:
Finanzamt Idar-Oberstein
- Landesfinanzkasse-
Hauptstraße 199
55743 Idar-Oberstein

Einführung einer Wirtschafts-Identifikationsnummer
Automatische Vergabe an Unternehmen
Ab November 2024 wird die neue Wirtschafts-Identifikationsnummer 
(W-IdNr.) eingeführt. Diese Nummer dient der eindeutigen Identifi-
zierung von Unternehmen gegenüber Finanzbehörden und anderen 
staatlichen Stellen. Ziel ist es, Verwaltungsprozesse zu vereinfachen 
und langfristig zu automatisieren.
Die W-IdNr. wird automatisch vom Bundeszentralamt für Steuern 
vergeben. Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich. Bestehende 
Unternehmen erhalten die W-IdNr. im Zeitraum 2024 bis 2026. Bei 
Neugründungen erfolgt die Vergabe im Rahmen des steuerlichen 
Erfassungsverfahrens.
Die bisherigen Steuernummern bleiben auch nach Einführung der 
W-IdNr. bestehen und müssen daher weiter verwendet und angege-

Zu Punkt 4. Eventuelle Verpflichtung eines nachrückenden Rats-
mitgliedes
Mit der Wahl und Ernennung des gewählten Ratsmitgliedes Albert 
Thiex zum ehrenamtlichen Ortsbürgermeister scheidet dieser automa-
tisch aus dem Gemeinderat als gewähltes Ratsmitglied aus (§ 5 Absatz 
4 Satz 2 KWG).
Als Ersatzperson wurde gemäß § 45 KWG bereits

Daniel Mertens
benachrichtigt und nach der Bereitschaft zur Annahme des Ratsman-
dats vorsorglich auch zur heutigen Sitzung einberufen.
Der Ortsbürgermeister nahm gemäß § 30 Absatz 2 GemO die Verpflich-
tung vor und wies auf die Einhaltung der Pflichten gemäß §§ 20, 21, 22 
und 30 Absatz 1 GemO hin.
Zu Punkt 5. Wahl, Ernennung, Vereidigung und Einführung einer/s 
Beigeordneten
Bürgermeister Johannes Kuhl gab den Wortlaut der §§ 40 und 53 
Absatz 3 und 4 sowie § 53 a GemO bekannt und informierte eingehend 
über das Wahlverfahren.
Nach der Hauptsatzung ist ein Beigeordneter zu wählen.
Zur Wahl des 1. Beigeordneten wurde das Ratsmitglied

Horst Meyer
vorgeschlagen.
Die anschließende Wahl hatte folgendes Ergebnis:
Abgegeben wurden: 6 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
gültig somit: 6 Stimmen
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Horst Meyer 6 Stimmen
Damit war Horst Meyer zum 1. Beigeordneten gewählt. Er nahm die 
Wahl an.
Über die Wahlhandlung wurde eine Niederschrift gefertigt, die nach 
Unterschriftsleistung durch den Wahlausschuss zu den Akten genom-
men wurde.
Sodann wurde der Beigeordnete Horst Meyer durch Ortsbürgermeister 
Albert Thiex ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt.
Die Ernennungsurkunde als Ehrenbeamter wurde ausgehändigt.
Zu Punkt 6. Wahl des Rechnungsprüfungsausschusses
In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt:
- Josef Arnoldi
- Natalie Keil
- Tobias Thome
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 7. Erlass einer Geschäftsordnung
Der Ortsgemeinderat hat gemäß § 37 GemO eine Geschäftsordnung 
zu beschließen, deren Geltung auf die jeweilige Wahlzeit des Rates 
beschränkt ist.
Der Entwurf entspricht der Mustergeschäftsordnung des Ministeriums 
des Inneren und für Sport.
Der Rat fasste folgenden Beschluss:
„Die Geschäftsordnung wird in der vorliegenden Entwurfsfassung 
beschlossen.“
Abstimmungsergebnis: einstimmig.
Zu Punkt 8. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Beratungsgegenstände vor.
Zu Punkt 9. Verschiedenes
Zu diesem Tagesordnungspunkt lagen keine Beratungsgegenstände vor.

Üttfeld
Ortsbürgermeisterin:
Jutta Zils, Tel. 06559/1211
www.uettfeld.de

St. Martin in Üttfeld
Der diesjährige Martinsumzug findet am Samstag, 
09.11.2024, in Binscheid statt.
Wir beginnen um 18:00 Uhr mit einer Andacht in der 
Kirche, anschließend findet der Umzug, das Martinsfeuer 
und die Glücksrad-Tombola im DGH statt.
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Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB)  
„St. Matthäus“ Daleiden

Im Haus Islek, Haupstraße 49, 54689 Daleiden, 
Mail: koebdaleiden@web.de
Kostenlose Ausleihe von Belletristik, Krimis, Kinder-, Jugend- 
und Sachliteratur, Tiptoi und Tonies sowie DVDs und Hörbüchern.
!!In Kürze stehen „Young Adult“ und „New Adult“-Bücher zur 
Ausleihe bereit!!
Neuigkeiten findet Ihr auch auf Facebook!
Öffnungszeiten:
Donnerstags 16.00 - 18.00 Uhr und Samstags 10.00 - 12.00 Uhr
Neuigkeiten:
- Info-Gruppe über WhatsApp für neue Aktionen und Informatio-
nen aus der Bücherei.
Nähere Infos gerne über Mail!
- laufend neue und aktuelle Bücher/Medien für Kinder und 
Erwachsene in unserem Ausleihbestand.

ben werden. Zukünftig könnte die W-IdNr. dazu beitragen, bestehende 
Identifikationsnummern zu ersetzen und Doppelungen in der Verwal-
tung zu reduzieren. Ab 01.01.2027 ist die W-IdNr. dann verpflichtend 
anzugeben.
Weitere Informationen zum Thema W-IdNr. sind unter dem folgenden 
Link zu finden: https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikations-
nummern/Wirtschafts-Identifikationsnummer/wirtschaftsidentifikati-
onsnummer_node.html.
Für Fragen zum Thema W-IdNr. steht das Bundeszentralamt für Steuern 
gerne zur Verfügung.

Nachrichten der SCHULEN

Regino-Gymnasium Prüm
Elterninformation zur Mainzer Studienstufe

Am Dienstag, 12.11.2024, findet am Regino-Gymnasium in Prüm 
eine Informationsveranstaltung zum Übergang von der Klasse 10 in 
die Jahrgangsstufe 11 der Mainzer Studienstufe statt.
Die Information beginnt um 18:30 Uhr im Konferenzraum des 
Gymnasiums.
(Adresse: Im Eulenrech 7b)
Hierzu sind alle interessierten Eltern eingeladen.

gez. STD M. Christmann, MSS-Leiter

Nachrichten der KIRCHEN

Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB)  
Waxweiler

Dechant-Faber-Haus (Torbogen, Ecke Hauptstraße/Bahnhofstraße)
Öffnungszeiten:
dienstags �  von 18:00 - 19:00 Uhr
sonntags �  von 11:30 - 12:30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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16.00 Uhr Altenheim 
Waxweiler

Vorabendmesse

17.45 Uhr Lasel St. Martin Umzug, Start bei der KiTa
19.00 Uhr Ringhuscheid Kirmesmesse zu Ehren des

Heiligen Martin
und für alle Lebenden und alle Ver-
storbenen unserer
Pfarrgemeinden;

Sonntag, 10. November - Kirmes in Ringhuscheid
Heute Zählung der Gottesdienstteilnehmer
9.30 Uhr Schönecken Hochamt
9.30 Uhr Niederlauch Kirmeshochamt zu Ehren des Heili-

gen Martin
anschließend Gedenken und Ehrung 
der Gefallen, Vermissten und Ver-
schollenen der beiden Weltkriege

11.00 Uhr Waxweiler Pontifikalamt zu Ehren des heiligen 
Willibrord mit Seiner Exzellenz Weih-
bischof Jörg Michael Peters mitge-
staltet vom Prümtalchor und dem 
Kirchenchor Schönecken für alle 
Lebenden und Verstorbenen unse-
res ehemaligen Dekanates St. Willib-
rord Westeifel; für die Lebenden und 
die verstorbenen Brudermeister der 
Springprozession und des St. Willib-
rordus Bauvereins Echternach

18.00 Uhr Waxweiler 
in der Kirche

Martinsfeier Laternensegnung, Mar-
tinszug und anschließender Wecken-
verteilung an der Kirche

Montag, 11. November - Hl. Martin, Bischof von Tours † 397
10.00 Uhr Ringhuscheid Eucharistiefeier

für alle Gefallenen und Vermissten 
unserer Dörfer, anschließend Ehrung 
der Gefallen, Vermissten und Ver-
schollenen der beiden Weltkriege

18.00 Uhr Schönecken Martinsgottesdienst mit Segnung 
der Laternen mitgestaltet von den 
Kindern der Kita und der Grund-
schule Schönecken
anschl. St. Martinsumzug

Dienstag, 12. November - Hl. Kunibert, Bischof von Köln † um 663
15.00 Uhr Berkoth Gebetsstunden für alle Kranken
19.00 Uhr Nimshuscheid Eucharistiefeier
Mittwoch, 13. November - 32. Woche im Jahreskreis
10.00 Uhr Waxweiler 

Altenheim
Eucharistiefeier

19.00 Uhr Lünebach Gebetskreis
Donnerstag, 14. November - 32. Woche im Jahreskreis
17.00 Uhr Dingdorf Rosenkranzgebet

Ringhuscheid ab 14.00 Uhr: Seniorennachmittag 
der Pfarrei St. Martin Ringhuscheid 
im Haus Islekhöhe, Tel.: 06554-431

Freitag, 15. November - Hl. Albert der Große † 1280
10.00 Uhr Waxweiler Seniorenresidenz Alte Schule. - 

Eucharistiefeier
19.00 Uhr Wawern Eucharistiefeier
Weiter Infos finden Sie unter www.kirchengemeinde. Waxweiler.com

Pfarrei Waxweiler
Festgottesdienst zum Willibrordusfest

Die Pfarrei Waxweiler lädt alle Gläubigen am Sonntag, 10. November 
2024, um 11 Uhr, zum Pontifikalamt in die Pfarrkirche nach Waxweiler 
ein. Anlässlich des Willibrordusfestes wird der Trierer Weihbischof Jörg 
Michael Peters dem Festgottesdienst vorstehen. Weitere Zelebranten sind 
Ortspfarrer Georg Josef Müller und Ordensprälat Friedrich Kreutz. Die 
musikalische Begleitung liegt in den bewährten Händen des Prümtalchors 
Waxweiler und des Kirchenchors Schönecken unter der Gesamtleitung von 
Hans-Peter Gansen, der auch die Sebald-Orgel festlich erklingen lässt.
Der heilige Willibrord wird durch die Sage zum Ursprung der Echter-
nacher Springprozession in Waxweiler eifrig verehrt. So pilgern deren 
Gläubige bereits seit Jahrhunderten (ab 1861 zusammen mit den Prü-
mer Teilnehmern) an Pfingsten zu Fuß nach Echternach. Das Ziel in der 
luxemburgischen Abteistadt ist Willibrords Grab in der Basilika. Die 
Pilger werden von den Brudermeistern, den Organisatoren und Vorbe-
tern der großen Eifelprozession, begleitet. Für deren treuen und ehren-
amtlichen Dienst gebührt ihnen ein besonderer Dank.

Pfarrei Arzfeld-Neuerburg
Samstag, 09. November
Mettendorf 17.00 Martinsfeier vor der Kirche, 

anschl. Martinsumzug
Olmscheid 17.30 Vorabendmesse mit Sammlung für die Prümer 

Tafel
Daleiden 17.30 Martinsfeier, anschl. Martinsumzug 

mit Sammlung für die Prümer Tafel
Irrhausen 17.30 Martinsfeier, anschl. Martinsumzug 

mit Sammlung für die Prümer Tafel
Koxhausen 17.30 Martinsfeier, anschl. Martinsumzug
Lützkampen 18.00 Martinsfeier, anschl. Martinsumzug 

mit Sammlung für die Prümer Tafel
Binscheid 18.00 Martinsfeier mit Sammlung für die Prümer 

Tafel anschl. Martinsumzug u.Tombola in DGH
Rodershausen 18.00 Martinsumzug „Start vor der Kirche“
Geichlingen 19.00 Vorabendmesse
Lichtenborn 19.00 Vorabendmesse mit Sammlung für die Prümer Tafel
Sonntag, 10. November
Harspelt 09.00 Hochamt mit Sammlung für die Prümer Tafel
Weidingen 09.00 Hochamt
Neuerburg 10.30 Hochamt
Arzfeld 10.30 Hochamt mit Sammlung für die Prümer Tafel
Ammeldingen 10.30 Hochamt
Karlshausen 14.30 Taufe
Lützkampen 18.00 Vorabendmesse zum Patrozinium mit Samm-

lung für die Prümer Tafel
Nusbaum 18.00 Martinsfeier anschl. Martinsumzug
Niedergeckler 19.00 Vorabendmesse zum Patrozinium
Dienstag, 12. November
Üttfeld 19.00 Hl. Messe mit Sammlung für die Prümer Tafel
Mittwoch, 13. November
Dahnen 15.00 Rosenkranz
Lichtenborn 19.00 Hl. Messe
Donnerstag, 14. November
Daleiden 11.00 Hl. Messe im Seniorenheim
Preischeid 19.00 Hl. Messe mit Sammlung für die Prümer Tafel, 

anschl. Gefallenenehrung
Freitag, 15. November
Arzfeld 18.00 Martinsfeier, anschl. Martinsumzug 

mit Sammlung für die Prümer Tafel
Dahnen 18.00 Martinsfeier, anschl. Martinsumzug 

mit Sammlung für die Prümer Tafel
Heckhuscheid 19.00 Hl. Messe

Pfarrei Arzfeld Neuerburg und  
Kath. Erwachsenenbildung Westeifel

Einführung in das neue Lesejahr  
– Veranstaltungen in Arzfeld und Neuerburg

Mit dem Advent beginnt nicht nur ein neues Kirchenjahr, sondern auch 
das sogenannte „Lukasjahr“, in dem die Sonntagsevangelien überwie-
gend aus dem Evangelium nach Lukas stammen. Um die Texte dieses 
Lesejahres und die Abschnitte aus anderen Büchern der Heiligen Schrift 
besser verstehen und erleben zu können, bietet die Pfarrei Arzfeld in 
Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) 
Westeifel eine Einführung in das neue Lesejahr an. Die Veranstaltung 
richtet sich besonders an Lektoren und Kommunionhelfer, steht jedoch 
allen Interessierten offen. Der thematische Schwerpunkt liegt auf den 
zentralen biblischen Büchern, aus denen die Texte dieses Kirchenjahres 
stammen. Ziel ist es, den Teilnehmern ein tieferes Verständnis für die 
Zusammenhänge und historischen Hintergründe zu vermitteln, um die 
Bibeltexte mit noch größerem Gewinn hören und lesen zu können.
Die Einführungsveranstaltungen finden an zwei Terminen statt: am 
16. November von 15:00 bis 18:00 Uhr im Saal neben dem Pfarrbüro 
in Arzfeld oder am 30. November von 15:00 bis 18:00 Uhr im Pfarrsaal 
in Neuerburg. Die Leitung übernehmen Carolin Hostert-Hack, leitende 
Bildungsreferentin der KEB Westeifel, und Diakon Gerd Klein.

Pfarreiengemeinschaft  
Schönecken-Waxweiler

Samstag, 9. November - Weihe der Lataranbasilika
14.00 Uhr Waxweiler Stille Anbetung und

Beichtgelegenheit
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Gemeindebüro, Tel. (06551) 8285238
Öffnungszeiten: Mo, Do 8-13 Uhr, Di 12-16 Uhr
Hillstraße 15, 54595 Prüm
pruem@ekkt.de
www.evangelische-kirche-pruem.de

RELIGIONS- 
GEMEINSCHAFTEN

Mitteilungen von

Einladung zur Solidaritätsaktion 
 „Eine Million Sterne“ der Caritas in Bitburg

16. November 2024,  
16:15 Uhr auf dem Rathausplatz in Bitburg

„Als Zeichen der Solidarität und für eine gerechtere Welt: Lassen Sie 
uns öffentliche Plätze in strahlende Lichtermeere verwandeln!
Gemeinsam mit vielen Caritasverbänden, Einrichtungen und Pfarrge-
meinden. Caritas international ruft zur Unterstützung auf für junge 
Menschen mit Behinderung in Kolumbien.“
Der Caritasverband Westeifel e.V. in Bitburg schließt sich gemeinsam 
mit dem Pastoralen Raum Bitburg in diesem Jahr der bundeswei-
ten Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ von Caritas international 
am 16.11.2024 an. Mit der Aktion soll auf Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen aufmerksam gemacht werden. Hier und weltweit. 
Die örtliche Caritas möchte vor allem ein Zeichen für Menschen in 
Not im Eifelkreis setzen und würde sich über rege Teilnahme und Ihre 
Unterstützung freuen. Lernen Sie die Arbeit unserer Allgemeinen Sozi-
alberatung kennen und verbringen Sie gemeinsam Zeit mit uns bei 
Kerzenlicht, Gebeten, Musik und warmen Getränken zum geselligen 
Beisammensein und für ein friedvolles, solidarisches Miteinander. Das 
gesammelte Geld kommt über unsere Sozialberatung so auch Men-
schen aus der Region direkt zu Gute!
Caritas-Kampagne 2024 #friedenbeginntbeimir #EineMillionSterne
Caritasverband Westeifel e.V.
Brodenheckstr. 1, 54634 Bitburg, 06561 96710

Evangelisch freie Gemeinde (EfG) Prüm
Jahreslosung 2024:
„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ (1. Korintherbrief 16,14)
Die EfG Prüm lädt herzlich zu den Gottesdiensten und anderen Ver-
anstaltungen ein. Der Gottesdienst ist jeweils sonntags um 10 Uhr. 
Hauskreise/Bibelkreise/Gebetstreffen/Bibelkreis für Frauen: Termine 
unter www.efg-pruem.de/termine.
Am Freitag, 15.11. lädt der Bibelkreis für Frauen zum „dacapo 
Home“ Abend ab 18.30 Uhr ein. Thema „Gehalten“.
Worum es dabei geht: „Es gibt Situationen in unserem Leben, in denen 
wir den Halt zu verlieren scheinen. Sind wir dann wirklich haltlos? Was 
kann uns in solchen Zeiten Halt geben? An diesem Abend machen wir 
uns auf die Suche nach „geHALTvollen“ Schätzen, indem uns eindrucks-
volle Frauen einen Einblick in ihr Leben geben.“
Von 20 bis 21:15 Uhr wird das 75-minütige Streaming-Programm vom 
Forum Wiedenest „dacapo“ mitverfolgt. Frauen sollen von den Erfah-
rungen anderer erleben, wie sie mit Krisensituationen im Alltag besser 
umgehen können und sich auch in schwierigen Zeiten von Gott „gehal-
ten“ wissen können.
Anmeldungen direkt bei Ulrike Proll unter 0163-2319448.
Anruf oder WhatsApp.
Hinweis Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“:
Annamestellen:
Arzfeld: REWE Markt, Tel. 06550-961074; Pronsfeld: Winfried und 
Anita Kisters, Im Wiesengrund 1, Tel. 06556-7199; Waxweiler: Einhorn 
Apotheke, Hauptstr. 22, Tel. 06554-93040.
Annahme der Päckchen kann bis 18. November erfolgen.
Weitere Annahmestellen in der Region Prüm und Umland unter 
www.efg-pruem.de - bei „Infos“.
Evangelisch freie Gemeinde (EfG) Prüm - Gondenbretter Weg 2 - 54595 
Prüm. Kontaktperson: Karl Heinz Rach, Tel. 06551-9813682, E-Mail: 
buero@efg-pruem.de, www.efg-pruem.de

Jehovas Zeugen, Arzfeld
Öffentliche Gottesdienste

Sonntag, 10.11.2024
10:00 Uhr Vortrag: Den „Weg der Integrität“ gehen
Freitag, 15.11.2024
19:00 Uhr

Historisches
Bereits das frühere Dekanat Waxweiler (1869-2004) hatte den heiligen 
Willibrord als Schutzpatron. Durch den Zusammenschluss der Altde-
kanate Prüm, Waxweiler und Neuerburg, durch deren Hauptorte die 
Fußwallfahrt nach Echternach führt, bildete sich später das Dekanat St. 
Willibrord Westeifel (2004-2022). Im vergangenen Jahr ging es in den 
neuen Pastoralen Räumen Prüm und Neuerburg im Bistum Trier auf.

Pfarreiengemeinschaft Bleialf
Samstag, 09.11.
Auw 19.00 Vorabendmesse
Winterspelt 19.00 Vorabendmesse
Sonntag, 10.11.
Sellerich 09.00 Hl. Messe
Bleialf 10.30 Hl. Messe
Pronsfeld 10.45 Hl. Messe
Bleialf 14.30 Taufe
Pronsfeld 17.30 Martinsfeier, anschl. Umzug
Montag, 11.11.
Bleialf 18.00 Martinsfeier in der Kirche, anschl. Umzug
Dienstag, 12.11.
Habscheid 15.00 Rosenkranz
Roth 19.00 Hl. Messe
Lünebach 19.00 Hl. Messe
Mittwoch, 13.11.
Roth 08.00 Hl. Messe; anschl. Anbetung
Roth 18.00 Abschluss mit sakr. Segen
Ihren 19.00 Hl. Messe
Habscheid 19.00 Hl. Messe
Donnerstag, 14.11.
Roth 19.00 Rosenkranz
Watzerath 19.00 Hl. Messe
Freitag, 15.11.
Brandscheid 18.00 Gebetszeit in der Kirche
Großlangenf 19.00 Hl. Messe

Katholische Landvolkbewegung Trier e.V.
Einladung zum Oasentag für Frauen

Die Katholische Landvolkbewegung Trier e.V. lädt am Mittwoch, den 
20. Nov. 2024 zu einem Oasen-Tag ins Josefstift in Trier ein. Mit Blick auf 
das Heilige Jahr „Die christliche Hoffnung neu entdecken“ wollen wir 
der Hoffnung nachspüren, die uns trägt und stärkt. Biblische Frauen 
können uns dabei Impulse geben und zu neuen Deutungen und Per-
spektiven anregen. Das was uns bewegt, kann kreativ gestaltet und 
vertieft werden. Eine meditative Gebetszeit gibt Raum um den Tag 
nachklingen zu lassen.
Der Oasen-Tag beginnt am 20. Nov.2024 um 9.15 Uhr im Josefstift, 
Tagungsbeitrag 38 €. Um Anmeldung bis zum 12.11. 2024 wird gebe-
ten unter Tel. 0651-9776-324 bzw. E-maile: info@KLB-trier.de. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Homepage www.klb-trier.de

Evangelische Kirchengemeinde Prüm
Samstag, 09.11.
9.30 Uhr: „Zeit für uns“ - Frauen begegnen Gott. Gemeinsames 

Frühstück, Austausch und Gebet zu dem Thema: „Her-
zensangelegenheiten“. Wir bitten um Anmeldung im 
Gemeindebüro.

10.30 Uhr: Krippenspielworkshop im Gemeindehaus. Kinderbi-
beltag um das diesjährige Krippenspiel vorzubereiten. 
Bitte um Anmeldung.

Sonntag, 10.11.
10 Uhr: Gottesdienst in der Ev. Kirche Prüm
Dienstag, 12.11.
14.30 Uhr: Seniorencafé im Gemeindehaus
Mittwoch, 13.11.
12.30 Uhr: Kindertreff im Gemeindehaus
Donnerstag, 14.11.
10 Uhr: Singkreis im Gemeindehaus
Freitag, 15.11.
16.30 Uhr: Konfi-Treffen, Gruppe 2026
18 Uhr: Jugendtreff im Gemeindehaus
Für weitere Informationen:
Pfarrerin Ilona Fritz, Tel. (06551) 828420
Sprechzeiten: Di 14-17.30 Uhr, Do 9.30-13 Uhr
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Sportclub Irrhausen
Die Mannschaft des Tischtennisvereins trägt folgendes Meisterschafts-
spiel der Saison 2024/25 aus:
Samstag, den 09.11.2024 um 15.00 Uhr in der Turnhalle GS Daun
Herren, KreisOberliga
TTG Daun/Gerolstein 4 – SC Irrhausen 1
Zuschauer sind uns herzlich willkommen!
Aktuelle Informationen zum Spielbetrieb (auch kurzfristige Spielverle-
gungen) sind immer auf der Internetseite „https://www.rttvr.de/liga/
eifel/“ einzusehen.
Auf unserer Internetseite „www.irrhausen.de/sportclub/“ sind Informa-
tionen zum Angebot und Geschichte des Vereines zu finden.
Interessierte Jugendliche und Erwachsene laden wir zum Training ein:
Immer Mittwoch von 20.00 - 21.30 Uhr in der Turnhalle in Arzfeld.

JSG Ringhuscheid
Spielankündigungen

E-Junioren
JSG-Ringhuscheid – JSG WSO-Weinsheim
Samstag, 09.11.2024, 12:30 Uhr Neuerburg
D-Junioren
JSG Ringhuscheid – JSG Echtersbach-Wißmannsdorf
Samstag, 09.11.2024, 14:00 Uhr Neuerburg
C-Junioren
JSG Bettingen – JSG Südeifel-Irrel
Mittwoch, 06.11.2024, 18:30 Uhr Neuerburg
C-Junioren
JSG Bettingen – JFV Bitburg II
Samstag, 09.11.2024, 17:15 Uhr Neuerburg
B-Junioren
JSG Hetzerath – JSG Bettingen
Samstag, 09.11.2024, 17:00 Uhr Bekond
Alle aktuellen Infos unter www.fussball.de

SG Neuerburg / Karlshausen / 
 Ringhuscheid / Ammeldingen

Spielankündigungen
SG Ammeldingen I – SG Nimstal I
Sonntag, 10.11.2024, 15:00 Uhr in Neuerburg
SG Ammeldingen II – SG Prosnfeld II
Sonntag, 10.11.2024, 12:30 Uhr in Neuerburg
Alle aktuellen Infos unter www.fussball.de

JSG Westeifel-Lünebach
Die Juniorenmannschaften der Vereine Lünebach, Pronsfeld, Watze-
rath, Waxweiler, Lambertsberg, Lasel, Burbach, Schönecken bestreiten 
in Ihrer JSG folgende Spiele:

A-Jugend I:
Bezirksliga
Samstag 09.11. um 17:30 Uhr in Lünebach
JSG Westeifel - FSV Trier-Tarforst II
Mittwoch 13.11. um 19:30 Uhr in Trier-Irsch
SV Trier-Irsch - JSG Westeifel

B - Jugend I:
Bezirksliga
Samstag 09.11. um 17 Uhr in Lambertsberg
JSG Westeifel - JSG Vulkanland-Berndorf

C-Jugend I:
Bezirksliga
Samstag 09.11. um 17 Uhr in Pronsfeld
JSG Westeifel - FSV Salmrohr
Mittwoch 13.11. um 18:45 Uhr in Jünkerath
JSG Schneifel - JSG Westeifel

C-Jugend II:
Kreisklasse
Samstag 09.11. um 14:30 Uhr in Pickließem
JSG Spangdahlem II - JSG Westeifel II

D-Jugend I:
Bezirksliga:
Samstag 09.11. um 14 Uhr in Waxweiler
JSG Westeifel - JFV Hunsrückhöhe
Mittwoch 13.11. um 18 Uhr in Schweich
TuS Mosella Schweich - JSG Westeifel

Die Zusammenkünfte sind öffentlich, kostenlos und finden im König-
reichssaal in Arzfeld, Industriestr. 38 statt. Sie sind herzlich eingeladen 
dabei zu sein! Weitere Informationen finden Sie auf www.jw.org oder 
unter der Kontakttelefonnummer 06550 4341.

VEREINE + VERBÄNDESporttreibende

JSG Islek
Die Mannschaften der JSG Islek Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen/
Eschfeld bestreiten folgende Spiele:
C-Junioren:
Am Samstag, 09.11.2024 
um 14.45 Uhr in Hillesheim gegen JSG Vulkanland-Berndorf
D-I-Junioren:
Am Samstag, 09.11.2024 
um 14.45 Uhr in Badem gegen JSG Spangdahlem
D-II-Junioren:
Am Samstag, 09.11.2024 
um 13.45 Uhr in bitburg gegen JSG Bitburg
E-I-Junioren:
Am Samstag, 09.11.2024 
um 13.30 Uhr in Dasburg gegen JSG Lünebach
E-II-Junioren:
Am Samstag, 09.11.2024 
um 12.20 Uhr in Dasburg gegen JSG Lünebach II
E-III-Junioren:
Am Samstag, 09.11.2024 
um 11.10 Uhr in Dasburg gegen JSG Eifel Mitte II

SG Daleiden/Arzfeld/Dasburg-Dahnen
Die Mannschaften der SG Arzfeld/Daleiden/ Dasburg-Dahnen bestrei-
ten am kommenden Wochenende folgende Spiele:
1. Mannschaft Bezirksliga:
Am Samstag, 09.11.2024 um 18.30 Uhr in Arzfeld gegen SV Schleid
2. Mannschaft Kreisliga C:
Am Sonntag, 10.11.2024 um 14.45 Uhr in Malbergweich gegen SG 
Steinchen-Fließem
3. Mannschaft Kreisliga C:
Am Samstag, 09.11.2024 um 19.00 Uhr in Roth b. Prüm gegen SV Roth
Am Mittwoch, 06.11.2024 um 20.00 Uhr in Lünebach gegen SG Pronsfeld II
Frauen Kreisklasse:
Am Sonntag, 10.11.2024 um 16.30 Uhr in Watzerath gegen DJK 
Watzerath II

JSG Grenzland
GLÜ-Winterspelt-Habscheid-Bleialf

+ Jugendfußball Saison 2024/25 +
Die Mannschaften der JSG Grenzland bestreiten in der kommen-
den Woche folgende Spiele:
B-Junioren
Meisterschaft
Freitag, 08.11.2024, 19:30 in Bleialf
JSG Grenzland - JFV Vulkaneifel II
C-Junioren
Meisterschaft
Samstag, 09.11.2024, spielfrei
D-Junioren
Meisterschaft
Samstag, 09.11,2024, 14:30 Uhr in Großkampenberg
JSG Grenzland I (9er) - JSG Eifel Mitte
Meisterschaft
Samstag, 09.11.2024, 13:00 Uhr in Großkampenberg
JSG Grenzland II (7er) - JSG Südeifel-Irrel II
E-Junioren
Meisterschaft E7
Samstag, 09.11.2024, 13:00 Uhr in Bleialf
JSG Grenzland I (7er) - JSG Bettingen
Sommerrunde E5
Donnerstag, 07.11.2024, 18:30 Uhr in Großkampenberg
JSG Grenzland II (5er) - JSG WSO-Weinsheim II
Samstag, 09.11.2024, 10:30 Uhr in Großkampenberg
JSG Grenzland III (5er) - JSG Vulkaneifel-Gillenfeld II
F-Junioren Kinderspielform
Samstag, 09.11.2024, ab 14:00 Uhr in Prüm
JSG Grenzland I, JSG Grenzland II, JSG Grenzland III
Samstag, 09.11.2024, ab 12:30 Uhr in Watzerath
JSG Grenzland IV, JSG Grenzland V, JSG Grenzland VI
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Handarbeitsgruppe des kfd:
Basar für den guten Zweck in Arzfeld

Die Handarbeitsgruppe der kfd lädt herzlich zum Kauf ihrer liebevoll 
handgefertigten Strickwaren ein! An den folgenden Tagen im Novem-
ber präsentieren die fleißigen Hände ihre einzigartigen Socken, Decken 
und dekorativen Artikel im Eingangsbereich des REWE in Arzfeld:
Donnerstag 07.11./ Freitag 08.11./ Samstag 09.11.2024
Donnerstag 14.11./ Freitag 15.11./ Samstag 16.11.2024
Donnerstag 21.11./ Freitag 22.11./ Samstag 23.11.2024
Jeweils von 9 bis 18 Uhr können Sie diese besonderen Stücke erwer-
ben - ideal für die kühle Jahreszeit oder als Geschenk! Der Erlös fließt in 
soziale Projekte, die von der Gruppe unterstützt werden. Schauen Sie 
vorbei und entdecken Sie echte Handarbeitskunst! Herzlichen Dank an 
all diejenigen, die uns mit Ihren Wollspenden unterstützt haben.

Landfrauenverband Arzfeld
Weiterbildungen der Landfrauen/Männer im November
Am Dienstag den 12.11.2024 um 18:30 Uhr im DGH in Olmscheid.
„Lieblingsgericht von Senioren optimieren“ Ein Vortrag aus der Reihe
„Fit für die Familienkost“ Referentin Irmgard Lütticken vom Fachzen-
trum Ernährung Rheinland-Pfalz. Dabei werden ernährungsphysio-
logische und ökologische Aspekte betrachtet. Lieblingsrezepte von 
Senioren werden in den Blick genommen und Änderungsvorschläge 
erarbeitet. Es gibt Rezepthefte und Kostproben. Umlagen:MG 5 € NMG 
7€ Zielgruppen sind: Pflegekräfte, Angehörige und Senioren selbst. 
Berücksichtigt werden besondere Bedürfnisse wie Unverträglichkeiten 
usw. Anmelden bitte bis zum 08.11.2024.
Am Mittwoch den 27.11.2024 um 18:30 im DGH in 
Lichtenborn.“Lieblingsgerichte von Kindern optimieren“ Dieses inter-
aktive Angebot startet mit einem Vortrag in dem die Empfehlungen 
für eine gesunde Mahlzeitenzusammenstellung vorgestellt werden. 
Referentin ist ebenfalls Irmgard Lütticken DLR Eifel. Die gesammelten 
Lieblingsrezepte werden in Kleingruppen in den Blick genommen und 
Änderungsvorschläge erarbeitet.Es gibt Rezepthefte und Kostproben: 
Umlagen MG 5€ NMG 7 € Zielgruppen sind Eltern, Großeltern, Kita- und 
Schulverpflegungsteams. Berücksichtigt werden auch hier besondere 
Bedürfnisse.
Nichtmitglieder sind zu beiden Veranstaltungen eingeladen.
Anmelden bitte bis zum 23.11.2024 bei: A. Meyer 06554/900167 oder 
unter landfrauen-arzfeld@outlook.de
„lecker, nachhaltig und von nebenan“ am 16.11.2024 um 14:30 Uhr 
bei Familie Eckertz Schulstraße 3a in Arzfeld, mein Jahr im Garten und 
in der Landwirtschaft, ein Projekt in Kooperation mit dem Verein zur 
Förderung der Landfrauenarbeit im räumlichen Bereich der ehemali-
gen Regierungsbezirke Koblenz und Trier e. V. und heimatwurzeln e. V.
Vorstellung eines exklusiven Herdbuch-Mutterkuhbetriebes mit der 
Rasse Charolais. Bioversität, Fleischproduktion, Fleischkonsum Nach-
haltigkeit und mehr sind die Themen auch was bedeutet, was ist Herd-
buch? Im Anschluss an die Weiterbildung gibt es zum Thema Charlais 
einen Imbiss, danach lädt die Familie die Teilnehmer zu einer Diskusi-
onsrunde ein. Umlage Imbis: MG 5€ NMG 7,50€. Anmelden aus organi-
satorischen Gründen bis zum 13.11.2024 bei A. Meyer 06554/900167 
oder unter landfrauen-arzfeld@outlook.de. Haben wir ihr Interesse an 
Zuchttieren, Tierfamilien und Abstammungsnachweisen geweckt oder 
einfach an Enddeckerfreude.
Es gibt schon einen Termin für die Tagesfahrt zum Vulkanhof-Ziegen-
hof nach Gillenfeld am
Donnerstag den 04.09.2025 mit Führung durch den Betrieb.
Mittagrast im Landhotel Gillenfelder-Hof. Danach referiert Dr. Frank 
Fetten über die besonderen Wasser der Eifel mit Verkostung.
Er begleitet auch die Teilnehmer bei einer Wanderung um das Pulver-
maar. Anmeldung und Infos: Christel Hens 065616951179

D-Jugend II:
Kreisklasse
Samstag 09.11. um 13:30 Uhr in Wallersheim
JSG Prümer Land II - JSG Westeifel II

SG Lünebach/Pronsfeld/Watzerath
Die Seniorenmannschaften der SG Lünebach/Pronsfeld/Watzerath 
bestreiten folgende Spiele:
1. Mannschaft Kreisliga B
Samstag, 09.11.2024 um 17:00 Uhr in Olzheim
SG Weinsheim II – SG Lünebach/P/W I
2. Mannschaft Kreisliga C
Sonntag, 10.11.2024 um 12:30 Uhr in Neuerburg
SG Lünebach/P/W II – SG Ammeldingen II

SG Grenzland
1. Mannschaft - Kreisliga B
Sonntag, 10.11.2024, 15:00 Uhr in Burbach
SG Lasel-Feuerscheid - SG Grenzland
2. Mannschaft - Kreisliga C
Sonntag, 10.11.2024, 12:30 Uhr in Burbach
SG Lasel-Feuerscheid II - SG Grenzland II
3. Mannschaft - Reserveklasse
Samstag, 09.11.2024, 19:00 Uhr in Großkampenberg
SG Grenzland III - SG Nimstal II

Ausschreibung Crosslauf 2024
Kreismeisterschaften der LG Bitburg-Prüm

Veranstaltungstag: Samstag, 16.11.2024
Sportanlage Waxweiler ab 14 Uhr
Altersklassen und Startzeit:
900 m: W8/M8 und jünger bis W11/M11 ab 14:00 Uhr
1800 m: W12/M12 bis W15/M15 ab 14:30 Uhr
1800 m: W16/17, W18/19 u. Frauenkurzstrecke ab 14:50 Uhr
3600 m: M16/17, M18/19 und Jedermann ab 14:50 Uhr
7000 m: Walking 14:45 Uhr
7200 m: Hauptlauf Frauen u. Männer ab 15:00 Uhr
Startgeld: Kinder: 2,50 Euro, Erwachsene: 5,00 Euro
Auszeichnung: Urkunde und Sachpreise
Umkleide und Duschen Sportplatzgebäude
Anmeldung: BrandenburgR-Rita@web.de oder Tel 06554/420
Nachmeldungen bis 1/2 Stunde vorm Start
Im Zielbereich stehen Wasser und Tee zur Verfügung.
Der Verein übernimmt keinerlei Haftung.

SG Waxweiler/Lambertsberg
Die Seniorenmannschaften der SG Waxweiler /Lambertsberg bestrei-
ten am kommenden Wochenende folgende Pflichtspiele:
1. Mannschaft Kreisliga B
SG Lambertsberg I - SG Baustert II
Sonntag, 10.11.2024 um 14:45 Uhr in Plütscheid
SG Lambertsberg I - SG Pronsfeld
Sonntag, 17.11.2024 um 14:45 Uhr in Watzerath
2. Mannschaft Kreisliga C
SG Lambertsberg II - SG ADOS-Steffeln II
Sonntag, 10.11.2024 um 12:30 Uhr in Plütscheid
SG Lambertsberg II - SG Utscheid II
Sonntag, 17.11.2024 um 13:00 Uhr in Sinspelt

VEREINE + VERBÄNDESonstige

Eifelverein Ortsgruppe Arzfeld e. V.
Der Eifelverein Ortsgruppe Arzfeld.eV. lädt für Sonntag, 10.11.2024, 
14:00 Uhr, zur diesjährigen Martinswanderung auf dem Radweg Rich-
tung Üttfeld ein. 
Das Angebot richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern. Alle 
übrigen Wanderfreunde sind ebenfalls herzlich willkommen.
Start ist am Wanderparkplatz hinter dem Ausstellungsgelände. Im 
Anschluss an die Wanderung empfängt die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am Wanderparkplatz ein Martinsfeuer mit Verteilung der Mar-
tinswecken an die Kinder. 
Auch für die Erwachsenen steht eine Stärkung bereit. 
Der Eifelverein freut sich auf eine rege Teilnehmerzahl.

Anforderungen an Digitalfotos
Wir bitten um Beachtung!
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Digitalfotos 
mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei Bildbreite 90 
mm) abgedruckt werden können. Fotos mit einer geringeren 
Auflösung werden nicht abgedruckt, hierzu ergeht keine beson-
dere Benachrichtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Leitung: Martina Schneider
1x Sa von 10:00 - 17:00 Uhr ab dem 23.11.2024
Kursgebühr: 30,00 €
10601-2 Der Gute-Laune-Workshop
Mit wirkungsvollen Methoden aus dem Coaching lernen Sie in diesem 
vhs-Tagesseminar, den inneren Schalter umzulegen und dabei auch 
noch Spaß zu haben. Auch gute Laune will trainiert sein – und wer die 
Zusammenhänge zwischen Ursachen für seine Stimmungen und Wir-
kungen kennt, holt sich die Sonne ins Herz (zurück).
Leitung: Martina Schneider
1x Sa von 10:00 - 17:00 Uhr ab dem 30.11.2024
Kursgebühr: 30,00 €
21001-1 Schmuckgestaltung nach eigenem Entwurf
Einsteiger erlernen die Grundtechniken wie Sägen, Feilen, Biegen, 
Löten und Schmieden. Fortgeschrittene vertiefen und erweitern das 
bereits vorhandene Wissen und erlernen zusätzliche Techniken. Krea-
tive Gestaltung und handwerkliches Arbeiten ermöglichen die Fertig-
stellung eines individuellen Schmuckstücks. Durch die verschiedenen 
Techniken und Materialien und durch eigene Form- und Farbfindung 
können immer wieder neue, eigene Schmuckobjekte entwickelt wer-
den. Nach vorheriger Absprache sind auch Ehe-/Freundschaftsringe 
möglich. Zur Verfügung stehen Silber, Kupfer und Messing, eine Aus-
wahl von Edelsteinen und Gold in kleineren Mengen. Andere Materia-
lien können gerne mitgebracht werden.
Zu Beginn des Kurses werden 10 EUR für alle Verbrauchsgüter (Silber-
lot, Sägeblätter etc.) eingesammelt. Edelmetalle und Edelsteine wer-
den extra berechnet.
Weitere Infos unter diana.prokot@icloud.com.
Leitung: Diana Prokot
2x Fr, Sa von 17:00 - 20:30 Uhr ab dem 17.01.2025
Wo? Konvikt, Kalvarienbergstraße 1, 54595 Prüm, Raum 26, Untergeschoss
Kursgebühr: 80,00 € zzgl. 10 € Materialkosten
20705-1 Wecke den Künstler in Dir - Leinwandbilder modern, 
trendy und künstlerisch gestalten
Sie erlernen verschiedene Techniken und erfahren Grundkenntnisse 
der Farbtheorie und Gestaltung sowie Kenntnisse über das abstrakte 
oder auch realistische Malen. Ihrer Kreativität sind sozusagen keine 
Grenzen gesetzt.
Leitung: Gabi Peters
1x Sa von 10:00 - 17:00 Uhr ab dem 16.11.2024
Kursgebühr: 21,50 €
40901-1 Viva le Vacanze: Italienisch für Anfänger
Für Reisende ohne Vorkenntnisse
Einen entspannten und unterhaltsamen Einstieg in die italienische 
Sprache bietet Ihnen dieser Kurs. Dabei konzentrieren sich die Inhalte 
auf das, was Sie für die sprachliche Bewältigung der wichtigsten 
Urlaubssituationen benötigen.
Eine Schnupperstunde ist jederzeit möglich.
Leitung: Daniela Tomio
10x Mi von 18:00 - 19:30 Uhr ab dem 13.11.2024
Kursgebühr: 50,00 € zzgl. Lernmittel
50101-2 Computer kompakt
Dieser Anfängerkurs vermittelt an drei Tagen Grundlagen und Fertig-
keiten am Computer.
Die Themen: Grundlagen in Word, Grundlagen in Excel, Internet-Surfen 
und E-Mails, Fotos übertragen/speichern und einfache Bearbeitung.
Leitung: Harald Palms
3x Do, Fr, Sa von 09:00 - 15:30 Uhr ab dem 14.11.2024
Kursgebühr: 120,00 €
Weitere Infos und Anmeldung bei der vhs-Geschäftsstelle sowie 
unter www.vhs-pruem.de.

Theater in Schönecken
„Polizeiwache 007“

Schönecken. Der Theaterverein Burgenzauber spielt das Stück „Polizei-
wache 007“ am Samstag, 9.November um 20.00 Uhr und Sonntag, 10. 
November um 18.00 Uhr und am Samstag, 16. um 20.00 Uhr und Sonn-
tag, 17. November um 16.00 Uhr.
Karten können bei Schreibwaren Tipper in Schönecken unter 06553-2707

Bitburger Akkordeon-Orchester e.V.
Akkordeon-Projekt Ü 50

Sie sind über 50 und wollten schon immer das Akkordeonspiel erlernen.
Das Bitburger Akkordeon-Orchester bietet Ihnen diese Möglichkeit an.
Ein Instrument kann ggf. leihweise zur Verfügung gestellt werden. 
Kursbeginn ist Januar 2025. Selbstverständlich bieten wir natürlich 
auch Unterricht für jede Altersstufe an.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Auskünfte erteilt Günter Jammermann, Telefon: 0175 5926424

Volksliedertreff in Leidenborn
Der nächste Volksliedertreff des Musikförderkreises Leidenborn findet 
am Donnerstag, 14. November 2024 im Haus Geiben statt. Ab 15:00 Uhr 
werden bekannte Volkslieder mit musikalischer Begleitung gesungen.
Wer einen gemütlichen Nachmittag erleben möchte, ist herzlich will-
kommen.
Weitere Informationen bei E. Mayer (06559/931177).

Musikverein „Lyra“ Waxweiler 1898 e.V.
Mitgliederversammlung

Die jährliche Mitgliederversammlung des Musikvereins „Lyra“ Waxwei-
ler 1898 e.V. findet statt am Freitag, 22. November 2024, um 20:00 
Uhr im „Hotel am Schwimmbad“, Bahnhofstraße 8, Waxweiler.
Tagesordnung
1.	 Begrüßung
2.	 Jahresberichte
3.	 Aussprache über die Jahresberichte
4.	 Entlastung des Vorstandes
5.	 Neuwahlen des Vorstandes
6.	 Ehrungen
7.	 Verschiedenes
Die satzungsgemäße Ladung zur jährlichen Mitgliederversammlung 
ist hierdurch erfolgt. Persönliche Einladungen ergehen nicht.

Eifelverein OG Neuerburg
Abschlusswanderungen am 12. November 2024

Zu den Abschlusswanderungen der Montags- und Aktivwanderer 
laden wir herzlich ein. Start der Aktivwanderung ist um 10:00 Uhr in 
Scheuern an der Kirche über ca.12 km. Start der Montagswanderer 
ist um 11:30 Uhr am Eifelvereinshaus über ca. 6 km. Nach den Wan-
derungen werden wir in unserem Eifelvereinshaus zum gemeinsamen 
Essen eintreffen (nur für aktive Wanderer). Für Essen und Trinken wird 
ein Betrag von 7,- € erhoben. Bei einem geselligen Nachmittag lassen 
wir das vergangene Jahr nun in einem Jahresrückblick Revue passie-
ren. Mit der Vorschau auf das nächste Jahr beenden wir das Wanderjahr 
2024. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis Mitt-
woch, 6. November bei Walter & Brigitte Simon 06564-2292 unbedingt 
erforderlich. Näheres, Änderungen siehe Presse und Homepage: www.
eifelverein-neuerburg.de

VHS Prüm
Kurstermine

10600-2 Am besten ins Gespräch kommen
– Tagesseminar –
Wie kommt man am besten ins Gespräch? Mit wirkungsvollen Strate-
gien! Richtig gut zu kommunizieren, beruflich wie privat, kann jede/r 
lernen. Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, auch. In diesem 
Tagesseminar dreht sich alles um gelingendes miteinander Reden, um 
leicht umsetzbare Techniken und darum, die eigene Wahrnehmung zu 
trainieren, damit Gespräche zum unschätzbaren Genuss werden.
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Seminarprogramm im  
DRK-Bildungswerk  

Eifel-Mosel-Hunsrück e. V.
Erste Hilfe Kurse

Anmeldung und viele weitere Kurstermine über unsere Homepage: 
www.bildungswerk.drk.de/erste-hilfe-kurse
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Mail mit der Bestätigung. Bitte 
beachten Sie die darin enthaltenen Teilnehmerinformationen.
Rotkreuzkurs z.B. für den Führerschein oder betriebliche Ersthelfer
Sa. 09.11.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Prüm, Kalvarienbergstr. 4
Sa. 09.11.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Bitburg, Maria-Kundenreich-Str. 2
Fr. 15.11.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Prüm, Kalvarienbergstr. 4
Sa. 16.11.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Bitburg, Maria-Kundenreich-Str. 2
Sa. 23.11.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Bitburg, Maria-Kundenreich-Str. 2
Mo. 25.11.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Bitburg, Else-Kallmann-Str. 16
Sa. 30.11.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Bitburg, Maria-Kundenreich-Str. 2
Mi. 04.12.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Prüm, Kalvarienbergstr. 4
Erste Hilfe am Kind / Erste Hilfe in Bildungs- u. Betreuungseinrichtungen
Sa. 30.11.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Prüm, Kalvarienbergstr. 4
Sa. 25.01.2025 / 08.30-16.30 Uhr – Bitburg-Masholder, Am Bittenbach 5
Fortbildung in Erste Hilfe (Alle 1-2 Jahre für betriebliche Ersthelfer)
Do. 21.11.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Prüm, Kalvarienbergstr. 4
Mo. 09.12.2024 / 08.30-16.30 Uhr – Bitburg, Rot-Kreuz-Str. 1/3
Kindernotfallkurs @ Home
Wir bieten diesen Kurs in privater Atmosphäre, zum Beispiel bei Ihnen 
Zuhause im Wohnzimmer, an. So können Sie im bekannten Umfeld mit 
Ihrer Familie, Freunden oder auch dem Babysitter, Ängste abbauen 
und sich in Erste Hilfe weiterbilden. In 3 Stunden wollen wir Sie best-
möglich auf Notfälle vorbereiten, sodass Sie Ihrem Kind im Ernstfall 
schnell helfen können. Da Sie mit uns einen individuellen Termin ver-
einbaren, können Sie selbst entscheiden, zu welcher Tageszeit und an 
welchem Wochentag der Kurs statt-findet. Informationen zum Kurs 
und wie Sie diesen buchen können, finden Sie auf unserer Homepage 
www.bildungswerk.drk.de/erste-hilfe-kurse/erste-hilfe-home/kinder-
notfallkurs

Familienbildungsprogramm
Ansprechpartnerin:
Miriam Heck, 06561-6020613 (08.00-12.00 Uhr) oder 
miriam.heck@bildungswerk.drk.de

Pädagogische Basisqualifizierung  
– der Quereinstieg in die Kita

Ob Künstler:innen, Schreiner:innen, interkulturelle Kräfte, 
Muttersprachler:innen anderer Sprachen usw., all diese Menschen kön-
nen, je nach päd. Konzept/Schwerpunkt der Kita, nach der Qualifizie-
rung in der Kita unterstützen.
Die pädagogische Basisqualifizierung ist modular aufgebaut und 
umfasst insgesamt 160 Unterrichtseinheiten, in denen die Teilnehmen-
den auf das Arbeitsfeld Kindertagesstätte vorbereitet werden, Grund-
kenntnisse pädagogischen Handelns erwerben und ein professionelles 
Selbstverständnis entwickeln.
Kursstart: 17.01.2025 (Online + 1 x im Monat Präsenz in Bitburg)
Abschluss des Kurses: 13.06.2025
Kosten: 1.400,00 € pro Teilnehmer:in

Evangelische Akademie 
 im Rheinland und KEB-Saar-Hochwald

Online: „Und täglich grüßt das Murmeltier 
 - Wie funktioniert Zeit?“ mit Annette Kehnel

11. November 2024, 19:00 Uhr, wie wir Zeit wahrnehmen und erleben.
In einer Welt, die von Hektik und ständigen Zielvorgaben geprägt ist, 
stellen wir uns die Frage: Wo bleibt das Leben in all dem Stress? Ins-
piriert von biblischen Perspektiven und kulturellen Traditionen, wird 
Prof. Dr. Kehnel die unterschiedlichen Zeitverständnisse beleuchten. 
Vergeht die Zeit schnell oder langsam? Ist sie zyklisch oder linear? Und 
was macht die Zeit mit uns?
Annette Kehnel wird aufzeigen, wie verschiedene Kulturen der Zeit 
einen Rhythmus geben und wie diese Rhythmen unseren Alltag struk-
turieren. Von Essens- und Schlafzeiten bis hin zu Festen und Traditio-
nen - zyklische Zeitverständnisse waren im Mittelalter grundlegend 
für das Wirtschaftssystem und stehen im Kontrast zu den linearen Fort-
schritts- und Wachstumsprämissen unserer modernen Welt.
Basierend auf ihrem Buch „Wir konnten auch anders“ wird Prof. Dr. Keh-
nel historische Einblicke und neue Perspektiven präsentieren, die uns 
helfen, den Umgang mit unserer Lebenszeit zu reflektieren. 

Theaterverein Heckhuscheid e. V.

Kinderlachen-Eifel e.V.
Dinocamp in Bollendorf!

Jurassic Park war gestern - jetzt kommt unser Dinocamp in Bollendorf!
Nach einer mega Renovierung haben wir uns in dieser wunscher-
schönen Dino-Jugendherberge eingenistet. Erlebt eine Woche voller 
Dino-Abenteuer und Steinzeit-Spaß. Natürlich inklusive einem Aus-
flug in den Dinopark in Ernzen - ein Muss für alle Dinofans! Aber das 
ist noch nicht alles! Wir werden die nahegelegenen Wälder unsicher 
machen und zusammen eine tolle Zeit haben. 7 Tage voller Action und 
6 Nächte mit Vollpension. Ihr seid zwischen 6 und 13 Jahren alt, liebt 
Dinos, Abenteuer und wollt jede Menge Spaß haben? Dann sichert 
euch schnell euren Platz!
Alle wichtigen Infos auf einen Blick!
Leistung:
•	 6 Reisetage - 5 Übernachtungen - Vollpension
•	 Unterkunft in Mehrbettzimmern
•	 Vollverpflegung - Frühstück - Mittagessen - Abendessen sowie 

Getränke
•	 professionelle Begleitung sowie Durchführung der erlebnispädago-

gischen Aktionen & Ausflüge
•	 Bereitstellung von erlebnispädagogischen Materialien und der Aus-

rüstung
•	 professionelle Betreuung der Reiseteilnehmer - rund um die Uhr 

erreichbar
•	 24 h individuelle Reisebetreuung eines jeden Reiseteilnehmers
•	 Keine Service- und Bearbeitungsgebühr
•	 Unser Preis ist inkl. aller Leistungen & Reisehöhepunkte
•	 Unsere Reiseziele sind für mobilitätseingeschränkte Menschen 

geeignet
Überblick:
Wo: Jugendherberge Bollendorf
Wann: 12.10. - 18.10.25
Wer: Kinder im Alter von 6 - 13
Preis: 469 € *
* Der Preis ist dir zu hoch? Einfach anrufen und Fördermöglichkeiten 
checken! Weitere Informationen gibt es unter https://www.jugendrei-
sen54.de/freizeiten/ oder per 06568 9698719
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AG 60 plus
Für Informationen zu den Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft 60 plus 
im Eifelkreis können Sie sich gerne an den Vorsitzenden Heinz-Peter 
Geditz, Olzheim, Tel. 06552-7374 wenden.

AfB – Arbeitsgemeinschaft für Bildung
Die Aufgaben der AfB ist die Unterstützung in allen Stufen im Bereich 
Bildung und Erziehung. Interessierte können sich per Mail an jh@syrbe.
info mit dem Vorsitzenden Jan-Henning Syrbe in Verbindung setzten.

JUSOS
Politisch interessierte Jugendliche beziehungsweise junge Erwach-
sene haben die Möglichkeit die Jusos im Eifelkreis per E-Mail info@
jusos-eifelkreis.de zu kontaktieren, um Informationen über deren Akti-
vitäten und Veranstaltungen zu erhalten.
Sprecher*innen-Team Sarah Lichter, Luca Thielen, Kim Seyer.

Alternative für Deutschland (AfD)  
Kreisverband Bitburg-Prüm

Sprechstunden
Für Fragen, Anregungen oder bei Gesprächswünschen steht der Vor-
stand des Kreisverbandes Bitburg-Prüm allen interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern gerne zur Verfügung.
Richten Sie Ihre Anfrage einfach per Mail an info@afd-bitburgpruem.de
oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter: 06562 9349995
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage unter
www.afd-bitburgpruem.de

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Kreisverband Bitburg-Prüm

Kreismitgliederversammlung am 12.11.2024 um 19.30 Uhr in 
Niederweiler
Im Namen des Kreisvorstandes laden wir ganz herzlich zur nächsten 
Kreismitgliederversammlung ein.
Wir treffen uns am Dienstag, 12.11.2024 um 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus in Niederweiler.
Als Tagesordnung schlagen wir vor:
1.	 Begrüßung und Formalia
2.	 Bericht aus dem Vorstand
3.	 Haushalt 2023 

- Abschluss 2023 
- Bericht der Kassenprüferinnen und Entlastung des Vorstandes

4.	 Haushalt 2024 - aktueller Stand
5.	 Haushaltsplan 2025
6.	 Bundestagswahl 2025
7.	 Wahlen von 4 Delegierten + Ersatzdelegierten zur Aufstellungs-

versammlung Bundestagswahlliste des LV RLP
8.	 Berichte aus den VG-Fraktionen, Stadtrat Bitburg und dem Kreis-

tag mit anschließender Fragerunde
9.	 Verschiedenes
Die Versammlung ist öffentlich! Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!

des redaktionellen TeilsEnde

Gemeinsam werden wir die Thesen des Vortrags diskutieren und deren 
Relevanz für unser aktuelles Wirtschaftssystem erörtern.
Moderiert wird die Veranstaltung von Kathrin S. Kürzinger. Seien Sie 
dabei und lassen Sie sich inspirieren, wie zyklische Rhythmen auch 
heute noch eine wichtige Rolle in unserem Leben und Wirtschaftssys-
tem spielen!
Anmeldung/Infos unter anmelden-keb.de/72893
Die After-Work-Reihe ist eine gemeinsame Veranstaltung des Themen-
schwerpunkt Arbeit mit der Evangelischen Akademie im Rheinland 
und der KEB-Saar-Hochwald.

WÄHLERGRUPPEN 
UND PARTEIEN

Mitteilungen der

Bündnis 90/Die Grünen
Kreisverband Bitburg-Prüm
Sprecherin: Lydia Enders, Bettingen
Büro: Mühlenweg 41, 54646 Bettingen
Kontakt: mail@gruenekvbit.de, 06527-9331113
Kreistag: Fraktionsvorsitzender Ernst Weires, Bitburg-Stahl, 
ernst.weires@t-online.de
VG Arzfeld: Fraktionsvorsitzender Wolfgang André, Lichtenborn 
wandre60@yahoo.de
Weitere Infos: www.gruene-bitburg-pruem.de

CDU Kreisverband Bitburg-Prüm
Sprechstunde mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Michael Ludwig
Der CDU-Landtagsabgeordnete, Michael Ludwig (Bitburg), bietet 
Sprechstunden nach Vereinbarung in der CDU-Geschäftsstelle in Bit-
burg, an. Terminabsprache unter Tel.-Nr. 06561-3826 oder E-Mail: info@
michael-ludwig-eifel.de. Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Internetseite www.michael-ludwig-eifel.de
Sprechstunde CDU-Bundestagsabgeordneter Patrick Schnieder
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder bietet für die Bür-
gerinnen und Bürger seines Wahlkreises bei Fragen, Anregungen oder 
Gesprächswünschen Bürgersprechstunden nach Vereinbarung an. 
Terminanfragen richten Sie einfach Telefon-Nr.: 030 / 227 71 881 oder 
E-Mail: patrick.schnieder@bundestag.de.Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf der Internetseite: www.patrick-schnieder.de

FREIE WÄHLER Eifelkreis
Kreisvorsitzender: Dr. Joachim Streit
Stellvertretende Vorsitzende: Dirk Kleis, Petra Fischer
Römermauer 8, 54634 Bitburg
info@fw-eifelkreis.de
Junge FREIE WÄHLER Eifelkreis
Vorsitzende: Julia Maria Grün
info@jungefw-eifelkreis.de
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion
Fraktionsvorsitzender: Helge Schwab, MdL
helge.schwab@fw-landtag.rlp.de
FREIE WÄHLER Europaparlament
Dr. Joachim Streit, MdEP
info@joachimstreit.de
Tel. 06561 6998570 (mo. bis do. 9-13 Uhr & 14-16 Uhr, fr. 9-13 Uhr)
Ansprechpartnerin: Heike Simon-Becker
FREIE WÄHLER VG Arzfeld
Vorsitzender: Marco Heinisch, 0175 4586511

SPD
Bundestagsabgeordnete Lena Werner

Ihre Anregungen und Fragen zur Bundespolitik können Sie gerne per 
E-Mail an Lena.Werner@bundestag.de richten.
Terminanfragen für ein persönliches Gespräch werden per Mail oder 
unter der Rufnummer 0151/56185969 vereinbart.
www.lenawerner.spd.de
I: instagram.com/thereallenzii/
F: facebook.com/lena.werner.wahlkreis202

Landtagsabgeordneter Nico Steinbach
Der SPD-Landtagsabgeordnete, Kreis- und KT-Fraktionsvorsit-
zende Nico Steinbach bietet eine Sprechstunde nach telefonischer 
Vereinbarung im SPD Bürgerbüro, Hauptstr. 23 in Bitburg an.
Eine Terminabsprache ist von Montag bis Freitag jeweils von 9:00 bis 
12:30 Uhr unter Tel. Nr. 06561 – 60 49 500 oder per Mail an 
nico.steinbach@spd-eifelkreis.de möglich.
Informationen über aktuelle politische Themen und die Kreispolitik fin-
den Sie auch auf www.spd-eifelkreis.de.

Hauptstraße 50 - 54597 Pronsfeld - Tel. 06556 845
www.p�ipsen-pronsfeld.de

Bestattungen mit Herz Bestattungen mit Herz Bestattungen mit Herz 

Abschied nehmen



Für einen umweltfreundlicheren Bahnverkehr:  
Start für die Elektrifizierung der Eifelstrecke in Kyllburg

Die Deutsche Bahn (DB) startet mit der Elektrifizierung der 
Eifelstrecke zwischen Hürth-Kalscheuren und Trier-Ehrang. 
Hierzu wurde in Kyllburg im Beisein von Mobilitätsministe-
rin Katrin Eder, Landrat Andreas Kruppert, DB-Infrastruktur-
vorstand Berthold Huber sowie weiteren Vertretenden von 
Deutscher Bahn und Politik, das offizielle Startsignal für die 
Arbeiten gegeben.

Künftig sollen über die rund 164 Kilometer lange Verkehrs-
ader umweltfreundliche Elektrozüge statt Dieselfahrzeuge 
rollen. Da elektrisch betriebene Züge besser beschleunigen 
können und weniger störanfällig sind, sorgen sie für mehr 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit für die Reisenden. Für die 

Elektrifizierung der Eifelstrecke investieren der Bund und 
die Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen rund 
500 Millionen Euro.

Katrin Eder, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und 
Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz: „Die Elektrifizierung 
der Eifelstrecke trägt entscheidend zu einer klimafreund-
lichen und nachhaltigen Mobilität in Rheinland-Pfalz bei. 
Durch den Bau von Oberleitungen und die technischen An-
passungen der Infrastruktur werden Strecken für elektrisch 
angetriebene Zügen nutzbar, die zuvor nur durch dieselbe-
triebene befahren werden konnten. 

Fortsetzung auf Seite 2
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www.bitburg-pruem.de

KREISNACHRICHTEN
Mitteilungen, Informationen und 
Bekanntmachungen der Kreisverwaltung 
des Eifelkreises Bitburg-Prüm

Von links: Dr. Norbert Reinkober (Co-Vorsitzender des Sektorbeirats und Geschäftsführer go.Rheinland GmbH), Oliver Luksic 
(Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr), Katrin Eder (Ministerin für Klimaschutz, Um-
welt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz), Berthold Huber (DB-Infrastrukturvorstand), Oliver Krischer (Minister 
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen) und Andreas Kruppert (Landrat und stellv. Verbandsvor-
steher Zweckverband SPNV-Nord). Foto: Deutsche Bahn AG/Stefan Wildhirt
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Kurzfristige Aufnahme eines Kindes:  
Informationen zur Bereitschaftspflege 
im Eifelkreis

Neben interessierten Pflegeelternbewerbern, die einem 
Kind dauerhaft ein Zuhause geben wollen, suchen wir auch 
immer Menschen, die sich eine kurzfristige Aufnahme ei-
nes Kindes für einen bestimmten Zeitraum vorstellen kön-
nen – sogenannte Bereitschaftspflegeeltern.

Hintergrund sind immer Notlagen von Eltern, die wenig 
oder kein soziales Netzwerk haben. Das kann ein Kranken-

hausbesuch sein mit anstehender Reha, aber auch Über-
forderungssituationen aus einer drohenden Wohnungslo-
sigkeit etc.
Für diese besonderen Situationen werden Menschen ge-
sucht, die kurzfristig einspringen können ohne das das 
Kind dort dauerhaft bleiben soll. Hier bedarf es einem tole-
ranten Umgang mit anderen Lebensmodellen und viel Fin-
gerspitzengefühl für die besondere Situation der Kinder. 
Auch die eigene Familie sollte damit umgehen können, 
dass es wieder zu einem Abschied kommen wird.

Eine weitere Form der Unterstützung wäre die sogenannte 
Entlastungspflege, die aktive Pflegeeltern am Wochenende 
oder in den Ferien entlasten könnte und die Pflegekinder 
als Ferienkinder aufnimmt. Dies wird alles begleitet und 
abgesprochen mit dem Fachdienst des Jugendamtes, der 
allen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Für alle Möglichkeiten bieten wir einen unverbindlichen 
Beratungstermin an. Möchten Sie sich engagieren, so kann 
die Qualifizierung starten. Bei Fragen oder Interesse verein-
baren Sie gerne einen Beratungstermin mit den Mitarbei-
terinnen des Pflegekinderdienstes der Kreisverwaltung:
E-Mail: pkd@bitburg-pruem.de
Sonja Kranz, Tel. 06561 15-1820
Nina Maes, Tel. 06561 15-1821

Offenes Singen  
am 19. November in Prüm

Unter dem Motto „Mit 66 Jahren, da fängt das Singen an“ 
sind alle begeisterten und interessierten Sängerinnen und 
Sänger ganz herzlich zum gemeinsamen Singen eingela-
den. Egal, ob Sie alt oder jung, Anfänger oder leidenschaft-
liches Chormitglied sind oder waren – wir freuen uns auf 
jeden Teilnehmer. Im Vordergrund steht die Freude am Sin-
gen in der Gemeinschaft.

Dienstag, 19. November 2024, 10:00 Uhr
Aula des Konvikts - Haus der Kultur, Kalvarienberg-
straße 1, 54595 Prüm

Die Teilnahme ist frei. Veranstalter: Demenznetzwerk Eifel-
kreis, Melanie Bischof, Tel. 06561 15-5209. Leitung: Reiner 
Klein, Musikschule Kalimba, Tel. 0176 21035948.

Fortsetzung von Seite 1

Projekte wie diese sind wichtige Weichenstellungen für 
den Plan des Bundes, bis zum Jahr 2030 eine Quote von 75 
Prozent Elektrifizierung im bundesweiten Schienennetz zu 
erreichen. Zugleich tragen sie zu dem im Koalitionsvertrag 
der Landesregierung Rheinland-Pfalz festgelegten Ziel, 
den ÖPNV weiterzuentwickeln, bei. Die Elektrifizierung der 
Eifelstrecke wird den ÖPNV/SPNV langfristig stärken und 
einen entscheidenden Beitrag leisten, um die Klimaneutra-
lität im Verkehrssektor zu erreichen.“

Landrat des Eifelkreises und stellvertretender Verbands-
vorsteher Zweckverband SPNV-Nord Andreas Kruppert: 
„Die Elektrifizierung der Eifelstrecke ist ein entscheidender 
Schritt hin zu einer nachhaltigeren und verlässlicheren Mo-
bilität. Für die Bürgerinnen und Bürger in unseren ländlich 
geprägten Regionen entstehen bedeutende Vorteile: Die 
wiederaufgebaute Infrastruktur ermöglicht einen umwelt-
freundlicheren Bahnverkehr mit verbesserter Pünktlichkeit, 
was vor allem den Alltag vieler Pendler erleichtern wird. Es 
ist wichtig, dass der Bahnverkehr widerstandsfähig und zu-
kunftsfest bleibt – ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität 
in unserer Heimat.“

DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber: „Drei Jahre nach 
der Flut haben wir die Eifelstrecke größtenteils wiederauf-
gebaut. Nun gehen wir einen weiteren Schritt: Wir sorgen 
dafür, dass der Diesel im Zugverkehr zwischen Hürth-Kal-
scheuren und Trier-Ehrang bald der Vergangenheit ange-
hört. Mit einem umweltfreundlicheren und zuverlässigeren 
Angebot wollen wir mehr Menschen überzeugen, auf die 
Bahn umzusteigen.“

In den kommenden Jahren errichtet die DB auf der Eifelstre-
cke allein 300 Kilometer Fahrdraht und zehn Bahnstromanla-
gen. Außerdem erneuert sie zahlreiche Gleise und Weichen 
und passt 56 Brücken und zehn Tunnel an, um Platz für die 
neuen Oberleitungen und Züge zu schaffen. Ab 2026 sol-
len erste Streckenbereiche technisch fertiggestellt sein.
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Effizienteres Heizen mit Holz: Eifelkreis 
führt den „Ofenführerschein“ ein und 
vergibt 150 Gutscheine

In jedem vierten Haushalt Deutschlands werden Holzöfen 
zur Wärmegewinnung eingesetzt. Und die sollen laut Um-
weltbundesamt für mehr als 20 Prozent aller menschen-
verursachten Feinstaubemissionen verantwortlich sein. 
Experten sind sich darin einig, dass die Feinstaubbelastung 
um 50 Prozent, der CO2-Ausstoß um bis zu 35 Prozent und 
die Emission organischer Schadstoffe um bis zu 50 Prozent 
reduziert werden kann. Vorrausetzung ist es, dass die Holz-
öfen richtig bedient werden.
Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat darum die Kampagne „Rich-
tig Heizen mit Holz“ aufgelegt. Ziel ist es, die lokale Luftver-
schmutzung durch privat genutzte Holzöfen schnell und 
deutlich zu verringern. Um möglichst viele Besitzer von Holz-
öfen anzusprechen, wurde eine Kooperation mit der E-Lear-
ning Plattform ofenakademie.de geschlossen. Diese bietet ei-
nen etwa 90-minütigen Online-Kurs an, in dem Ofenbesitzer 
das optimale Heizen mit Holz erlernen können.
„Durch die Vermittlung von bewährten Techniken und 
praktischem Wissen vermitteln wir unseren Teilnehmen-
den, wie sie ihre Öfen effizienter betreiben, dadurch einen 
positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und gleichzei-
tig ihren Reinigungsaufwand deutlich reduzieren können“, 
erklärt Akademiegründer und Geschäftsführer Max Kumm-
row. „Zudem können die Absolventen dauerhaft Geld spa-
ren, weil sie weniger Holz für die gleiche Wärmeausbeute 
benötigen. Eine Umfrage unter unseren Kurs-Absolventen 
hat kürzlich ergeben, dass sie dank ihres neu erworbenen 
Wissens nun im Schnitt ein Drittel ihres Brennholzverbrau-
ches einsparen.“

Kostenlose Gutscheine anfordern
Der Eifelkreis bietet im ersten Schritt 150 kostenfreie Gut-
scheine für eine Registrierung an. Voraussetzung ist ein 
Wohnsitz im Eifelkreis. Der Kurs kann jederzeit begonnen 
oder unterbrochen und später fortgesetzt werden. Wer ein 
abschließendes Quiz besteht, bekommt ein personalisier-
tes Umweltzertifikat – den Ofenführerschein. Die ersten 
150 Interessierten können ab Sonntag, den 10.11.2024 
einen kostenfreien Zugangscode anfordern unter https://
www.ofenakademie.de/eifelkreis/. Sollten alle Gutschei-
ne vergriffen sein, kann der Ofenführerschein auch direkt 
auf www.ofenakademie.de erworben werden. Bei Fragen 
steht das Klimaschutzteam der Kreisverwaltung gerne zur 
Verfügung (Tel. 06561 15-5108 oder klimaschutz@bitburg-
pruem.de).

Abfuhr-Erinnerung per Email

Ein Service der A.R.T. erinnert Sie künftig per Email an die Abholter-
mine Ihrer Abfälle. Einfach registrieren unter:www.art-trier.de
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Verbandsgemeinde Arzfeld
Dienstag, 12. November 2024
Dackscheid, Eilscheid, Gesotz, Hargarten, Kinzenburg, Lam-
bertsberg, Lascheid, Lierfeld, Lünebach, Merlscheid, Pintes-
feld, Plütscheid
Mittwoch, 13. November 2024
Arzfeld-Faulenpuhl, Heilhausen, Hölzchen, Krautscheid, Lan-
genfeld, Lauperath, Lichtenborn Kopscheid, Manderscheid, 
Mauel, Niederpierscheid, Oberpierscheid, Waxweiler

Verbandsgemeinde Bitburger Land
Montag, 11. November 2024
Balesfeld, Burbach, Erntehof, Etteldorf, Kyllburg, Neiden-
bach, Neuheilenbach, Sankt Thomas, Usch, Waxbrunnen, 
Wilsecker, Zendscheid
Donnerstag, 14. November 2024
Baustert, Brimingen, Feilsdorf, Hütterscheid, Mülbach
Freitag, 15. November 2024
Bettingen, Enzen, Halsdorf, Olsdorf, Stockem, Wettlingen

Verbandsgemeinde Prüm
Montag, 11. November 2024
Hersdorf, Seiwerath, Wallersheim-Weißenseifen, Wawern
Dienstag, 12. November 2024
Dingdorf, Feuerscheid, Giesdorf, Heisdorf, Lasel, Matzerath, 
Niederlauch, Nimshuscheid, Nimshuscheider Mühle, Nims-
reuland, Oberlauch, Schönecken, Winringen

Verbandsgemeinde Südeifel
Mittwoch, 13. November 2024
Altscheid, Ammeldingen bei Neuerburg, Berkoth, Bur-
scheid, Daudistel, Fischbach-Oberraden, Heilbach, Leim-
bach, Neuerburg, Neuerburg-Johannishof, Neuerburg-
Weidendell, Niederraden, Plascheid, Scheuern, Sinspelt, 
Uppershausen, Weidingen, Zweifelscheid
Donnerstag, 14. November 2024
Altscheid-Neumühle, Berscheid, Burg, Geichlingen, Hütten, 
Hüttingen bei Lahr, Körperich, Koxhausen, Lahr, Metten-
dorf, Muxerath, Nasingen, Neuerburg-Funkhaus, Nieder-
geckler, Niehl, Obergeckler, Utscheid
Freitag, 15. November 2024
Ammeldingen an der Our, Biesdorf, Gentingen, Holsthum, 
Hommerdingen, Kruchten, Nusbaum, Peffingen, Prümzur-
lay, Roth an der Our, Schankweiler, Wallendorf

Stadt Bitburg
Donnerstag, 14. November 2024
Albach, Bitburg-Erdorf, Bitburg-Stadt, Flugplatz, Südring, 
Industriegebiet Merlick, Irsch, Masholder, Matzen, Mötsch, 
Pützhöhe
Freitag, 15. November 2024
Stahl

BLAUE TONNE + GELBER SACK

GRAUE TONNE

Verkaufsstellen von Restabfallsäcken
Bitburg-Stadt
Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Trierer Str. 1

Verbandsgemeinde Arzfeld
Daleiden, Postagentur, Hauptstr. 49 a
Waxweiler Postagentur, Am Kanal 15

Verbandsgemeinde Bitburger Land
Rittersdorf, Entsorgungs- und Verwertungszentrum, 
An der L9, Ortsteil Bildchen

Verbandsgemeinde Prüm
Auw bei Prüm, Postagentur, In der Klong 14
Bleialf, Postagentur, Bahnhofstr. 5-7
Prüm, Hit-Markt, Kalvarienbergstr. 37- 41

Verbandsgemeinde Speicher
Speicher, Postagentur, Am Markt 28

Verbandsgemeinde Südeifel
Irrel, Postagentur, Hauptstr. 26
Neuerburg, Postagentur, Herrenstr. 18

Verkaufsstellen von Komposttonnen

Entsorgungs- und Verwertungs- 
zentrum (EVZ) Rittersdorf
An der L9, Ortsteil Bildchen
Geöffnet: montags – samstags von 08.00 – 16:00 Uhr

Informationen, welche Abfallarten im EVZ angenom-
men werden, sowie die vollständige Gebührensatzung 
finden Sie unter www.art-trier.de. 
Weitere Informationen erhalten Sie am Service-Telefon 
unter 0651-9491 414.

Wertstoffhof Plütscheid geschlossen!

Grüngutannahmestellen im Eifelkreis
Eine Auflistung der Grüngutannahmestellen finden Sie unter
www.art-trier.de/garten und in der A.R.T.APP. 
Gerne informiert Sie auch das Service-Telefon unter 
0651 9491 414
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Netzwerktreffen des Gründerinnen-
Stammtisch Eifel am 16. November

Der Gründerinnen-Stammtisch Eifel wurde 2018 von Chris-
tine Weber von der Wirtschaftskanzlei Wagner ins Leben 
gerufen, um eine Plattform für Frauen zu schaffen, die sich 
auf dem Weg in die Selbstständigkeit befinden oder bereits 
gegründet haben. Seitdem treffen sich die Frauen regelmä-
ßig, um sich aktiv auszutauschen, voneinander zu lernen 
und sich gegenseitig zu unterstützen. Diese Treffen haben 
ein starkes Netzwerk von engagierten und kreativen Unter-
nehmerinnen in der Eifel hervorgebracht.
Am 16. November 2024 von 14 bis 17 Uhr öffnet der Gründe-
rinnen-Stammtisch Eifel seine Türen im Restaurant „Turnhalle“ 
in Bitburg für alle Interessierten – ob Gründerin, Gründer oder 
einfach Menschen, die sich für das Thema Selbstständigkeit 
und Unternehmertum interessieren. Darauf weist die Gleich-
stellungsbeauftragte des Eifelkreises, Christina Hartmer, hin. 
Nutzen Sie die Gelegenheit zum Kennenlernen, sich inspirie-
ren lassen und wertvolle Kontakte knüpfen.

Verbandsgemeinde Arzfeld
Montag, 11. November 2024
Arzfeld-Faulenpuhl, Dackscheid, Eilscheid, Gesotz, Har-
garten, Heilhausen, Hölzchen, Kinzenburg, Krautscheid, 
Lambertsberg, Langenfeld, Lascheid, Lauperath, Lichten-
born Kopscheid, Lierfeld, Lünebach, Manderscheid, Mau-
el, Merlscheid, Niederpierscheid, Oberpierscheid, Pintes-
feld, Plütscheid, Waxweiler
Dienstag, 12. November 2024
Daleiden - Schwabert, Dasburg, Preischeid

Verbandsgemeinde Bitburger Land
Montag, 11. November 2024
Biersdorf am See, Echtershausen, Hamm, Hütterscheid, 
Koosbüsch, Merkeshausen, Niederweiler, Oberweiler, 
Wiersdorf
Dienstag, 12. November 2024
Baustert, Brimingen, Enzen, Feilsdorf, Halsdorf, Mülbach, 
Olsdorf, Stockem
Mittwoch, 13. November 2024
Bettingen, Birtlingen, Dockendorf, Hungerburg, Ingen-
dorf, Messerich, Niederstedem, Oberstedem, Wettlingen, 
Wolsfeld
Donnerstag, 14. November 2024
Dudeldorf, Gondorf, Metterich
Freitag, 15. November 2024
Bickendorf, Bildchen, Brecht, Dahlem, Ehlenz, Eßlingen, 
Heilenbach, Hermesdorf, Hüttingen an der Kyll, Idenheim, 
Idesheim, Ließem, Meckel, Nattenheim, Oberweis, Ritters-
dorf, Rittersdorf-Hohlgaß, Rittersdorf-Rittermühle, Röhl, 
Scharfbillig, Schleid, Seffern, Sefferweich, Sülm, Trimport, 
Waxbrunnen, Wißmannsdorf

Verbandsgemeinde Prüm
Montag, 11. November 2024
Feuerscheid, Heisdorf, Lasel, Nimsreuland

Verbandsgemeinde Südeifel
Montag, 11. November 2024
Altscheid, Ammeldingen bei Neuerburg, Berkoth, Bur-
scheid, Daudistel, Fischbach-Oberraden, Heilbach, Neu-
erburg, Neuerburg-Johannishof, Niederraden, Plascheid, 
Scheuern, Uppershausen, Utscheid, Weidingen, Zweifel-
scheid
Dienstag, 12. November 2024
Affler, Altscheid-Neumühle, Ammeldingen an der Our, 
Bauler, Berscheid, Biesdorf, Burg, Dauwelshausen, Geich-
lingen, Gemünd, Gentingen, Herbstmühle, Hommerdin-
gen, Hütten, Hüttingen bei Lahr, Karlshausen, Karlshau-
sen-Falkenauel, Keppeshausen, Körperich, Koxhausen, 
Kruchten, Lahr, Leimbach, Mettendorf, Muxerath, Nasin-
gen, Neuerburg-Funkhaus, Neuerburg-Weidendell, Nie-
dergeckler, Niehl, Nusbaum, Obergeckler, Rodershausen, 
Roth an der Our, Scheitenkorb, Sevenig bei Neuerburg, 
Sinspelt, Übereisenbach, Waldhof-Falkenstein, Wallendorf
Mittwoch, 13. November 2024
Alsdorf, Bollendorf, Echternacherbrück, Ernzen, Fer-
schweiler, Ferschweiler-Diesburger Hof, Ferschweiler-Neu 
Diesburger Hof, Holsthum, Holsthumerberg, Irrel, Men-
ningen, Minden, Peffingen, Prümzurlay, Prümzurlay-Laei-
senhof, Schankweiler, Weilerbach
Freitag, 15. November 2024
Eisenach, Gilzem, Kaschenbach, Niederweis
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Die Regionalmarke EIFEL GmbH ist  
zukunftsfähig aufgestellt

Erfolgreiche Gesellschafter-Versammlung in Neroth

Von rechts: Gudrun Breuer (BWV), Markus Pfeifer (RME), Klaus 
Schäfer (ET), Verena Kartz und Dominik Hosters (beide NP 
Nordeifel), Daniela Torgau (Naturpark Südeifel), Wolfgang 
Reh (ET). Es fehlt Dirk Kleis (KH MEHR). Foto: RME

Im Jahr 2004 wurde die Regionalmarke EIFEL GmbH von 
fünf Gesellschaftern gegründet: vom Bauern- und Winzer-
verband Rheinland-Nassau, von der Eifel Tourismus GmbH, 
von der Kreishandwerkerschaft MEHR und von den beiden 
Naturparken Nord- und Südeifel. In den vergangenen Jah-
ren gab es immer einmal einen sanften Wechsel bei den 
Vertretern der Gesellschafter. 

In diesem Jahr gibt es gleich drei Veränderungen zu ver-
melden: Klaus Schäfer, Geschäftsführer der Eifel Tourismus 
GmbH, geht in Ruhestand und übergibt seine Aufgaben 
an seinen designierten Nachfolger Wolfgang Reh. Gudrun 
Breuer, Präsidentin des Landfrauenverbandes Rheinland-
Nassau, übernimmt die Verantwortung von Ökonomie-
rat Michael Horper, der im April 2024 neuer Präsident der 
Landwirtschaftskammer RLP wurde. Verena Kartz, neue 
Geschäftsführerin des Naturparks Nordeifel – Teilgebiet 
RLP – übernimmt die Aufgaben von Anne Derks, die sich 
im Nationalparkzentrum Vogelsang bereits neuen Themen 
widmet.

Der personelle Wechsel war verbunden mit herzlichem 
Dank des gesamten Teams der Regionalmarke EIFEL GmbH 
an die scheidenden Akteure. Fachlich ging es um den Jah-
resabschluss 2023 und die Leitplanken für wichtige Zu-
kunftsthemen. So bleibt das Thema „EIFEL Fleisch“ oder 
auch das regionale Fachkräftenetzwerk „Arbeitgebermarke 
EIFEL“ im Fokus der Regionalmarken-Arbeit. Zudem fand 
eine komplette Revision der Qualitätshandbücher für die 
EIFEL-Produzenten statt. In intensivem Austausch mit Mar-
kennutzern sowie Zertifizierungs- und Beratungsstellen 
wurden neue Richtlinien erarbeitet, die am Ende weniger 
Bürokratie und eine Verringerung der Prüfkosten erreich-

ten. Damit sind die Weichen für weitere Markennutzer und 
einen breitenwirksamen Markenauftritt gestellt.
Für Aufmerksamkeit sorgte mit Unterstützung der Eifel 
Tourismus GmbH eine Imagekampagne mit mehr als fünf-
zig Reportagen über Betriebe und Initiativen, welche die Re-
gionalmarke EIFEL beispielhaft vertreten. Die regionale Presse 
und Online-Veröffentlichungen nahmen die Kampagne auf, 
so dass insgesamt eine große positive Resonanz bei Ver-
brauchern, Gästen und Arbeitnehmern spürbar ist.

Edelbrandprämierung 2024:  
Brennerei Matthias Schmalen und 
Haller´s Destillerie erhalten Ehrenpreise

Von links: Der Erste Kreisbeigeordnete Michael Ludwig, MdL, 
Reinhard Haller (Haller´s Destillerie), Kammervorstand Gud-
run Breuer, Staatssekretär Andy Becht (Foto: Landwirtschafts-
kammer RLP)

Bei der diesjährigen Landesprämierung der Landwirt-
schaftskammer Rheinland-Pfalz wurden die besten heimi-
schen Edelbrände und Liköre im Hotel Vulcano in Wittlich 
ausgezeichnet. 483 Erzeugnisse von 50 Betrieben wurden 
für die Prämierung angemeldet. Die Teilnahme an der Prä-
mierung bietet seit der Gründung 1998 den Brennern die 
Möglichkeit, ihre Qualitäten in einem objektiven und fairen 
Wettbewerb messen zu lassen.

„Auch nach 26 Jahren, die nach Beginn der Prämierung mitt-
lerweile vergangen sind, genießt der Wettbewerb große Wert-
schätzung unter den Stoffbesitzern und Brennern. Dafür ste-
hen auch die 483 angestellten Erzeugnisse, mit welchen die 
Brennerinnen und Brenner ihr Vertrauen in den größten Qua-
litätswettbewerb, die Landesprämierung, dokumentieren“, so 
Kammervorstand und Landfrauenpräsidentin Gudrun Breuer.

Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht überbrachte die 
Glückwünsche der Landesregierung und hob noch einmal 
die besondere Bedeutung der Brennereien in der Region 
hervor, die auf eine lange Tradition zurückblicken können. 
Der Erste Kreisbeigeordnete Michael Ludwig, MdL, gratu-
lierte der Brennerei Matthias Schmalen aus Idesheim zur 
Verleihung des Ehrenpreises des Bauern- und Winzerver-
bandes sowie Haller‘s Destillerie aus Prümzurlay zur Verlei-
hung des Ehrenpreises des Eifelkreises Bitburg-Prüm.
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Benefiz-Wanderungen für das  
Frauenhaus Eifel

Anlässlich der baldigen Eröffnung des Frauenhauses Ei-
fel boten die Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise 
Bitburg-Prüm und Cochem-Zell zusammen mit den Orts-
gruppen Speicher und Ulmen des Eifelvereins Benefizwan-
derungen an. Das Frauenhaus Eifel wird das erste in inter-
kommunaler Zusammenarbeit betriebene Frauenhaus in 
Rheinland-Pfalz sein – die Landkreise Bitburg-Prüm, Vul-

kaneifel, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell haben sich 
dazu entschieden, gemeinsam die Einrichtung finanziell zu 
tragen. Eine Sockelfinanzierung kommt dazu vom Land.
Für die Förderung der pädagogischen Arbeit mit den Frauen 
und Kindern helfen darüber hinaus Spenden, mit denen den 
betroffenen Personen schnell und unbürokratisch geholfen 
werden kann. Insgesamt über 100 Menschen wanderten 
dazu am Sonntag, den 20.10. in Ulmen und Oberkail über 
Kreisgrenzen hinweg und nutzten auch die Gelegenheit zum 
Austausch zum Thema „häusliche Gewalt“. Bei der abschlie-
ßenden Einkehr mit Kaffee und Kuchen wurden Spenden 
gesammelt von rund 500 Euro in Oberkail und rund 580 Euro 
in Ulmen. Die Gleichstellungsbeauftragten Christina Hartmer 
und Ramona Junglas bedankten sich herzlich bei allen Be-
teiligten.  Wenn auch Sie für das Frauenhaus Eifel spenden 
möchten, bitte an folgendes Konto mit dem Verwendungs-
zweck „Frauenhaus“: DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm
IBAN: DE59 5865 0030 0008 0509 99
BIC: MALADE51BIT

Neue Bienenseuchensachverständige  
für den Eifelkreis
Am 10.10.2024 und 17.10.2024 wurden vier Bienenseuchen-
sachverständige für den Eifelkreis Bitburg-Prüm bestellt. 
Amtsleiterin Victoria Berezina hob dabei die Wichtigkeit 
dieses Ehrenamtes hervor. Die Bienenseuchensachverstän-
digen werden zur Unterstützung der Amtstierärzte bei der 
Prophylaxe von Bienenseuchen, deren Ermittlung und der 
Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen herangezo-
gen. Ferner unterstützen die Bienenseuchensachverständi-
gen die Bienenhalter bei der gesundheitlichen Betreuung 
ihrer Völker.
Als Bienenseuchensachverständige bestellt wurden:
- Markus Fohn aus Oberbettingen,
- Dennis Hohlfelder-Pohl aus Sülm,
- Ralf Klasen aus Dahlem und
- Birgit Theisen aus Bitburg.
Als Ansprechpartner des Veterinäramtes für das Sachge-
biet Bienenseuchen stehen Dr. Claudia Balleyer (Tel. 06561 
15-5324), Christiane Filzen (Tel. 06561 15-5326) und Tamara 
Dax (Tel. 06561 15-5328), E-Mail: veterinaeramt@bitburg-
pruem.de, gerne zur Verfügung. Antragsformulare zwecks 
Anmeldung von Bienenvölkern sowie die Kontaktdaten der 
Bienenseuchensachverständigen finden Sie unter www.
bitburg-pruem.de.

Die neuen Bienenseuchensachverständigen Birgit Theisen 
(Bild links) und Ralf Klasen, Markus Fohn und Dennis Hohlfel-
der-Pohl (v.l.) mit Amtsleiterin Victoria Berezina.

Grundstücksverkehr
Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender 
Grundstücke ist nach dem Grundstücksverkehrsgesetz zu 
entscheiden:

- Gemarkung Nusbaum (Gr.L.Nr. 573/2024)

Flur 9 Nr. 94/5, LWFl.,   Silberberg,  2,2985 ha

- Gemarkung Wallersheim  (Gr.L.Nr. 578/2024)
Flur 13 Nr. 11, LWFl., Auf der

Rinderheck,  0,9450 ha
Flur 33 Nr. 12, LWFl., Im untersten

Bornhofen,  1,7498 ha

- Gemarkung Speicher  (Gr.L.Nr. 587/2024)
Flur 29 Nr. 11, LWFl., Waldfl., Im Forst
                 oben links vom Schimmelterweg,  0,5282 ha

- Gemarkung Pronsfeld  (Gr.L.Nr. 589/2024)
Flur 53 Nr. 139, Waldfl., Bei der

Honigsheck,  0,4215 ha
Flur 53 Nr. 147, Waldfl., Auf Spaasbüsch,  0,4633 ha
Flur 53 Nr. 149, Waldfl., daselbst,  0,8057 ha

Aktive Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres 
Betriebes dringend auf diese Grundstücke angewiesen 
sind, können ihr Erwerbsinteresse

bis spätestens 10 Tage
ab Erscheinen der Kreis-Nachrichten

(Frist: 09.11.2024 bis einschl. 19.11.2024)
der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Untere 
Landwirtschaftsbehörde, Trierer Straße 1, 54634 Bitburg, 
schriftlich auf dem postalischen Wege oder per E-Mail 
ausschließlich an: Grundstuecksverkehr@bitburg-pruem.
de unter Angabe der Betriebsnummer sowie der Angabe 
der Bewirtschaftungsgröße der landwirtschaftlichen bzw. 
forstwirtschaftlichen Nutzflächen mitteilen.
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Aktuelle Infos zu Bus & Bahn

VRT-App „VRT mobil“ mit erweiterten 
Funktionen

Foto: VRT
Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) hat gemeinsam 
mit den Stadtwerken Trier (SWT) ein umfangreiches Up-
date der VRT-App herausgebracht, welche seit Kurzem un-
ter dem Namen „VRT mobil“ verfügbar ist. Die neue Version 
bringt zahlreiche Verbesserungen und zusätzliche Funkti-
onen, um die Nutzung des ÖPNV noch komfortabler und 
einfacher zu gestalten.
Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:
• PayPal als neue Bezahlmethode: Ab sofort können Ti-

ckets im modernisierten Ticketshop auch bequem über 
PayPal bezahlt werden.

• Störungsmeldungen in den Suchergebnissen: Nut-
zer erhalten aktuelle Hinweise zu möglichen Störungen 
direkt in den Suchergebnissen ihrer Fahrt.

• Schnellerer Zugriff auf Tickets: Das aktuell gültige Ti-
cket ist nun mit einem Klick direkt verfügbar.

• Karte integriert „Points of Interest“: Auf der Landkar-
te, die Fußwege sowie Fahrtverläufe der gewünschten 
Verbindung anzeigt, können nun auch Schulen, Sehens-
würdigkeiten oder Verwaltungsgebäude angezeigt und 
gefiltert werden.

Einen wichtigen Hinweis gibt der VRT seinen Bestandsnut-
zern: Um einen reibungslosen Übergang zum Update der 
App sicherzustellen, müssen sich Nutzer mit ihren beste-
henden Anmeldedaten aus der bisherigen „VRT Fahrplan“-
App einloggen. Eine Neuregistrierung ist nicht erforderlich.
Alle Informationen und Hilfestellungen zum Update – auch 
für all jene, die ihr Passwort zurücksetzen möchten – finden 
Interessierte auf der Webseite des VRT unter www.vrt-info.
de/fahrt-planen/vrt-app/wechsel-vrt-app

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung

Zur Durchführung der Wahl zum Beirat für Migration und Integ-
ration am 10.11.2024 wurde vom Wahlleiter folgende Anordnung 
getroffen:
Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses im Eifelkreis Bitburg-Prüm 
wird ein Briefwahlvorstand eingesetzt, der am 11.11.2024, 08.00 Uhr, 
im Besprechungsraum 232 (Altbau) der Kreisverwaltung Bitburg-
Prüm, Trierer Straße 1, 54634 Bitburg, zusammentritt.
Der Briefwahlvorstand verhandelt, berät und entscheidet in öffent-
licher Sitzung.

Bitburg, 28.10.2024
Andreas Kruppert
Landrat/Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung

Ausschreibung Unterhalts- und Grundreinigung  
St.-Martin-Schule Bitburg

Offenes Verfahren nach § 15 Vergabeordnung (VGV)
Auftraggeber: Eifelkreis Bitburg-Prüm
Leistungszeitraum: 01.02.2025 – 31.01.2029
Ablauf der Angebotsfrist: 27.11.2024, 10:30 Uhr.
Die Bekanntmachung und die Vergabeunterlagen können kostenfrei 
unter www.subreport.de/E93494589 heruntergeladen werden. Eine 
Angebotsabgabe ist ausschließlich elektronisch über das Vergabe-
portal zugelassen.

 Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO
Erstellung eines Konzeptes zur Rekrutierung  

ausländischer Ärztinnen und Ärzte
Auftraggeber: Eifelkreis Bitburg-Prüm
Ablauf der Angebotsfrist: 27.11.2024, 10:00 Uhr
Die Bekanntmachung und die Vergabeunterlagen können kostenfrei 
unter www.subreport.de/E97946762 heruntergeladen werden.
Die Vergabeunterlagen sind ausschließlich digital erhältlich. Eine An-
gebotsabgabe ist ausschließlich elektronisch über das Vergabeportal 
zugelassen.
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Einfach Push-Nachricht aktivieren!

Nicht mit Deiner

meinOrt-App!

Schon wieder  
die Müllabfuhr  
verpasst?

Jetzt kostenfrei in Deinem Store!
meinort.app/download
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Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

• Bestrahlungsfahrten
• Dialyse-Fahrten

• Chemofahrten
• Von Klinik zu Klinik

54595 PRÜM  06551 - 3748

Wichtige Information

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Eifel aktuell“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Eifel aktuell“  
unter http://epaper.wittich.de/713

Redaktions-Annahmeschluss 
Fr., 10.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Fr., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

für unsere Leser und Interessenten.

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen www.wittich.de

Thomas Martini
Medienberater

Tel. 0160 96961646 
t.martini@wittich-foehren.de

Markus Kuhnen 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-263

m.kuhnen@wittich-foehren.de

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

 

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Zum Saisonende
10% Rabatt auf die Schwarzwaldwoche 

und Schwarzwaldtage
Zeitraum 3. Bis 24. Nov. 2024

Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 529,-ab € 529,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte 
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 308,-ab € 308,-
Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 228,-ab € 228,-

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 60,- €
für jede weitere Person 20,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Arzfeld

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.
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Tel.:+49 (0) 65 66-93 38 04 | Im Flur 1 | D-54675 Körperich

Glanzvolles Finale  
zum Jahresende
ab dem 15. November

Mit purer, schnörkelloser Eleganz in den  
klassischen Weihnachtsfarben, floralem 
Handwerk in Perfektion sowie erlesenen  

Materialien präsentiert sich stimmungsvoll 
und detailverliebt unsere diesjährige

Advents- und Weihnachtspräsentation  
in unseren Geschäftsräumen und unserer  

neu gestalteten Außenanlage.

EINLADUNG  
ZUR VERNISSAGE

Freitag, 15. November, pünktlich um  
17.00 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit  
wollen wir die Kerzen anzünden und  
gemeinsam mit Ihnen im Lichterglanz  

die Festsaison 2024 einläuten.
. . . bis 21.00 Uhr.

Am Samstag, den 16. November erstrahlt  
unsere Weihnachtswelt von  

10.00 bis 19.00 Uhr durchgehend im  
Kerzenschein und lädt zum Verweilen und 

Stöbern ein.

Wir möchten Sie liebe Kunden verwöhnen, 
Ihnen etwas Besonderes bieten und Sie auf 
Ihrer persönlichen Entdeckungsreise durch

unsere Ideenwelt täglich zu unseren  
gewohnten Geschäftszeiten  

im Advent begleiten.
Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie Ihren 

ganz persönlichen Luxus.

DORT, WO DIE SCHÖNEN  
DINGE ZUHAUSE SIND

IN IHRER REGION
WOHNEN

Trifft das auf Ihre Immobilie zu?
Jetzt unter 06561-7064721 anrufen!

JUNGE FAMILIE SUCHT HAUS!
 Ab 120qm mit mind. 3 Schlafzimmern, Garten

und Kaufpreis bis 300.000€

…und genießen Sie 

die Vorweihnachtszeit

Buchen Sie jetzt 
Ihre Weihnachts- und 
Neujahrsgrüße!

Ihr Medienberater

Thomas Martini
Tel. 0160 96961646 

t.martini@wittich-foehren.de

In unserem Weihnachtskatalog 
erwartet Sie eine große Auswahl
an allgemeinen und branchen- 
spezifischen Musteranzeigen. 

 

Weihnachtskatalog 2024
Ich

berate Sie 

gerne!


